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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  5 1  

vom 28. Februar 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

G l a n z, Dr. P a l t a u f, Dr. G r i m m, H a u e i s, H e i n l, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und 

Dr. G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Zu Punkt 14 und 15: Vom Bundeskanzleramt: Sektionsrat Dr. J ä c k l. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r 

 

Dauer: 21.45 – 24.00 

 

Reinschrift (11 ½ Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, einfaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Erweiterung der Ermächtigung des Bundesministers für Verkehrswesen, zu den 

Postbeförderungsgebühren für Pakete zur Deckung der Selbstkosten Zuschläge zu erheben. 

2. Kommission für die Angelegenheiten des wirtschaftlichen Wiederaufbaues Österreichs. 

3. Abbaubegünstigungen für die zu entlassenden Zivilpersonen im Bereiche der 

Heeresverwaltung. 

4. Verhandlungen über die Eisenbahnanschlüsse zwischen Österreich und der 

Tschechoslowakei. 

5. Gesetzentwurf, betreffend die Gewährung von Vorauszahlungen an die 

Bundesangestellten auf Rechnung einer Bezugsregelung. 

6. VI. Novelle zum Unfallversicherungsgesetz. 

7. Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Gesetze vom 28. Juli 1919, St.G.Bl. Nr. 

387, und vom 19. Februar 1920, St.G.Bl. Nr. 118 (II. Unterhaltsbeitragsnovelle). 



51 – 1921-02-28 

8. Gesetzesbeschlüsse des Landtages von Niederösterreich-Land in Finanzangelegenheiten. 

9. Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen Landtages, betreffend die 

Auseinanderlegung der Ortsgemeinde Hallstatt in zwei selbständige Ortsgemeinden. 

10. Gesetzesbeschlüsse des Tiroler Landtages, betreffend mehrere Wasserbauten in Tirol. 

11. Gesetzesbeschluß des Kärntner Landtages, betreffend Abänderung des 

Schulaufsichtsgesetzes vom 8. Februar 1869, L.G.Bl. Nr. 10. 

12. II. Nachtrag zum Entwurf des Bundesfinanzgesetzes für das Verwaltungsjahr 1920/21. 

13. Übereinkommen mit der französischen Regierung, betreffend die privaten 

Vorkriegsschulden zwischen Österreich und Elsaß-Lothringen. 

14. Anträge des Präsidiums des Kriegsgeschädigtenfonds wegen Revision des 

Kabinettsratsbeschlusses über die Modalitäten der Veräußerung und Belastung von 

unbeweglichen Fondsvermögen und des Ministerratsbeschlusses über die nachträgliche 

Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes aus dem Kriegsgeschädigtenfond. 

15. Frage der Prozeßführung um die Kronjuwelen. 

16. Verwertung der staatlichen Industrieanlagen in Fischamend. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1, Bundesministerium für Verkehrswesen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (1 

½ Seiten): Erweiterung der Ermächtigung des Bundesministers für Verkehrswesen, zu den 

Postbeförderungsgebühren für Pakete zur Deckung der Selbstkosten Zuschläge zu erheben; 

Antrag an den Hauptausschuss des Nationalrates (3 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 3, Bundesministerium für Heereswesen Zl. 599, Ministerratsvortrag (16 ½ 

Seiten): Abbaubegünstigungen für die zu entlassenden sonstigen Zivilpersonen im Bereich 

der Heeresverwaltung; Information vom 3. März 1921 (9 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 4, [Bundesministerium für Verkehrswesen], ohne Zahl, Ministerratsvortrag 

(1 ½ Seiten): Ergebnis der Verhandlungen über die Eisenbahnanschlüsse zwischen Österreich 

und der Tschechoslovakei 

Beilage zu Punkt 5, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, Bericht der 

Bundesregierung an den Hauptausschuss des Nationalrates über die Beamtenforderungen (8 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 6, Bundesministerium für soziale Verwaltung Zl. 5.391, Gesetz betreffend 

die Abänderungen einiger Bestimmungen über die Unfallversicherung der Arbeiter (1 ½ 

Seiten); Begründung (2 Seiten) 

Beilage zu Punkt 7, Bundesministerium für soziale Verwaltung Zl. 5.833, Gesetz betreffend 
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die Abänderungen der Gesetze vom 28. Juli 1919, St.G.Bl. Nr.387 und vom 19. Februar 1920, 

St.G.Bl. Nr. 118 (1 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 66.805, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 4. Jänner 1921, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen für die 

Jahre 1919 und 1920 in den Gemeinden Schalladorf, Hornsburg, Tausendblum, St. Corona, 

Gablitz, Neuaigen, Pöggstall, Wappoltenreith, Kranichberg, Oberamt, Schadneramt, Ober-

Kreuzstetten, Leiben, Annaberg, Klein-Rötz, Grund, Klein-Höflein, Herzogenburg, 

Gerolding, Penk. Ober-Danegg, Herrnleis, Rastbach, Molzegg, Klausen-Leopoldsdorf, 

Windigsteig, Illmanns, Altlengbach, Hochneukirchen 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 66.810, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 4. Jänner 1921, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen für das 

Jahr 1921 in den Gemeinden Schirmannsreith, Pillersdorf, Ravelsbach, Sitzendorf, Kalladorf, 

Haslach, St. Gotthard, Retzersdorf, Peigarten, Nieder-Schleinz, Feinfeld, Wiesmath, Nöstach 

und Enzenreith 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 66.808, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 4. Jänner 1921, betreffend die Erhöhung der Wasserleitungsgebühren in Mistelbach 

Beilage zu Punkt 8, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 66.806, 

Ministerratsvortragsauszug (1 Seite): Gesetzesbeschluss des Landtages von Niederösterreich-

Land vom 4. Jänner 1921, betreffend die Abgabe von Wasser aus dem Wasserwerke der 

Marktgemeinde Gföhl in Niederösterreich, sowie die Einhebung von Gebühren hiefür 

Beilage zu Punkt 9, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 66.807, 

Ministerratsvortrag (1 Seite): Gesetzesbeschluss des oberösterreichischen Landtages vom 15. 

Dezember 1920, betreffend die Auseinanderlegung der Ortsgemeinde Hallstadt in zwei 

selbständige Ortsgemeinden „Hallstadt“ und „Obertraun“ 

Beilage zu Punkt 10, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Zl. 3.477, 

Ministerratsvortrag (2 Seiten): Gesetzesbeschlüsse des Tiroler Landtages vom 20. Jänner 

1921, betreffend die Verbauung des Gödnacherbaches in der Gemeinde Görtschach-Gödnach, 

betreffend die Alpbachregulierung im Unterlaufe, betreffend die Entwässerung des 

Münsterertalbodens, betreffend Entwässerungsanlage Inzing-Zirl und betreffend die 

Vollendung der Unterlaufbauten an der Sautner-Muhre 

Beilage zu Punkt 11, Bundeskanzleramt, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (5 ½ Seiten): 
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Gesetzesbeschluss des Kärntner Landtages vom 30. November 1920, womit die §§ 36 und 37 

des Gesetzes vom 8. Februar 1869, L.G. u. V.Bl.Nr.10, betreffend die Schulaufsicht 

abgeändert werden 

Beilage zu Punkt 12, [Bundesministerium für Finanzen], ohne Zahl, II. Nachtrag zum Entwurf 

des Bundesfinanzgesetzes der Republik Österreich für das Verwaltungsjahr 1920/21 (9 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 13, [Bundesministerium für Finanzen] Zl. 14.619, Ministerratsvortrag (1 

Seite): Übereinkommen mit der französischen Regierung, betreffend die privaten 

Vorkriegsschulden zwischen Österreich und Elsaß-Lothringen 

Beilage zu Punkt 14, Bundeskanzleramt Zl. 34/4, Ministerratsvortrag (1 Seite): Bericht über 

Anträge des Präsidiums des Kriegsgeschädigtenfonds wegen Revision des 

Kabinettsratsbeschlusses über die Modalitäten der Veräußerung und Belastung von 

unbeweglichem Fondsvermögen und des Ministerratsbeschlusses über die nachträgliche 

Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes aus dem Kriegsgeschädigtenfonds (5 ½ 

Seiten); Information vom 25. Februar 1921 (3 Seiten); Oberster Verwalter des Hofärars (1 

Seite); Erläuterung (3 ½ Seiten) 

Weiters liegt bei: 

Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 8.594, Ministerratsvortrag (1 Seite): 

Einbringung des Entwurfes über die Erhöhung der Verwaltungsstrafen 

 

1. 

Erweiterung der Ermächtigung des Bundesministers für Verkehrswesen, zu den 

Postbeförderungsgebühren für Pakete zur Deckung der Selbstkosten Zuschläge zu erheben. 

B.-M. Dr. P e s t a führt aus, daß der Hauptausschuß der Nationalversammlung mit 

Beschluß vom 7. Juni 1920 den Staatssekretär für Verkehrswesen auf Grund des § 4 des 

Gesetzes vom 13. April 1920, St. G. Bl. Nr. 180, ermächtigt habe, die Gebühren für die 

Beförderung von Postpaketen auf solchen Postkursen, die die Postverwaltung infolge der 

unverhältnismäßigen Steigerung der Ansprüche der Unternehmer nur unter außerordentlichen 

Kosten erhalten könne, zur Deckung der Selbstkosten durch örtliche Zuschläge bis zum 

Höchstausmaße von 5 K für jedes mit dem betreffenden Postkurse beförderte Paket zu 

erhöhen. 

Da die Geldentwertung immer weiter fortschreite, genüge der Umfang dieser 

Ermächtigung und namentlich das zugestandene Höchstausmaß des Zuschlagsbetrages nicht 

mehr, um die begründeten Ansprüche der Fahrtunternehmer zu befriedigen und die vom 
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volkswirtschaftlichen Standpunkte unbedingt notwendigen Postfahrten aufrecht zu erhalten. 

Es sei deshalb eine Erweiterung der im vorigen Jahre erteilten Ermächtigung nach der 

Richtung nötig, daß das Höchstausmaß des Zuschlages von 5 K auf 10 K für je 5 kg eines 

jeden solchen Paketes erhöht werde und daß dabei in den an Eisenbahnlinien gelegenen Orten 

mit mehreren Postämtern zur Vermeidung von Ungleichheiten auch die unmittelbar bei den 

Bahnhofpostämtern auf- oder abgegebenen Pakete mitherangezogen werden. 

Der Ministerrat beschließt, daß der vom Bundesminister für Verkehrswesen im Entwurfe 

vorliegende Antrag auf Erweiterung der mit dem Beschlusse des Hauptausschusses vom 7. 

Juni 1920 erteilten Ermächtigung im Sinne des § 3 des Gesetzes vom 13. April 1920, St. G. 

Bl. Nr. 180, dem Hauptausschusse des Nationalrates zur Genehmigung vorgelegt werde. 

 

2. 

Kommission für die Angelegenheiten des wirtschaftlichen Wiederaufbaues Österreichs. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß die Kommission für Angelegenheiten des 

wirtschaftlichen Wiederaufbaues Österreichs an die Regierung mit der Bitte herangetreten sei, 

weitere zwölf Mitglieder, und zwar je sechs Vertreter der Konsumenten und der Produzenten 

in die Kommission zu berufen. Hiefür seien vom Präsidenten der Kommission folgende 

Vorschläge erstattet worden: 

Für die Gruppe „Land- und Forstwirtschaft“: Dr. Eugen C l a u s, Saatzuchtdirektor der 

österreichischen Samenzucht- und Gemüse-A. G. „Planta" in Reuhof, Franz T h u r n -

V a l s a s s i n a in Rastenberg und Dr. Rudolf W i n t e r, Generalsekretär der agrarischen 

Zentralstelle. 

In der Gruppe „Handel“ wäre das Ersatzmitglied Johann P a b s t zum Mitgliede zu 

ernennen und als Ersatzmann Eugen F u l d a zu berufen. 

Als Vertreter des Gewerbes sei der Drahtbürstenerzeuger Karl E c k a r d t vorgeschlagen 

worden. 

In der Gruppe „Industrie“ habe das Mitglied Ludwig U r b a n um seine Enthebung 

angesucht. An dessen Stelle werde der Industrielle Dr. Ernst G e i r i n g e r in Wien 

nominiert. Als neues Mitglied dieser Gruppe werde Sektionschef a.D. Robert E h r h a r t in 

Vorschlag gebracht, als Ersatzmänner die Industriellen Walter K o h l m a n n in Berndorf und 

Ludwig H i n t e r s c h w e i g e r in Wels. 

Für die Gruppe der Konsumenten lägen vorläufig nur die Vorschläge der nicht in der 

Gewerkschaftskommission organisierten Arbeitnehmer und Verbraucherverbände vor, welche 

auf Hofrat Franz C h u d o b a und Dr. Kasimir S m o l é lauten. 
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Redner macht darauf aufmerksam, daß eine Reihe von Vorschlägen für Mitglieder und 

Ersatzmänner der Kommission noch ausstehe, weshalb er sich die Ermächtigung erbitte, die 

in Hinkunft noch notwendig werdenden Berufungen im eigenen Wirkungskreis unter der 

Voraussetzung vollziehen zu dürfen, daß an dem nach der gegenwärtigen Zusammensetzung 

der Kommission feststehenden zahlenmäßigen Verhältnisse der einzelnen 

Interessentengruppen und politischen Parteien eine Änderung nicht eintrete. 

B.-M. H e i n l wünscht die Zurückstellung der Berufung des als Vertreter des Gewerbes 

nominierten Karl E c k a r d t. 

Der Ministerrat erteilt dem Bundeskanzler die erbetene Ermächtigung und genehmigt die 

Berufung der vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder und Ersatzmänner mit Ausnahme des 

vorgenannten Karl E c k a r d t. 

 

3. 

Abbaubegünstigungen für die zu entlassenden Zivilpersonen im Bereiche der 

Heeresverwaltung. 

B.-M. Dr. G l a n z berichtet über den in der letzten Sitzung des Ministerrates bereits 

besprochenen und vorläufig zurückgestellten Plan, betreffend den Abbau von bei 

militärischen Anstalten und Behörden in Dienstesverwendung stehenden Zivilpersonen. Was 

die Gruppe der Vertragsangestellten (Kanzleihilfs- und Aushilfsdienerkräfte) anbelange, sei 

es gelungen, das finanzielle Erfordernis durch eine Änderung in den Abstufungen der 

Abfertigung zu verringern. Bei der Gruppe der Arbeiter hätten sich allerdings Ersparnisse 

nicht erzielen lassen. 

B.-M. Dr. R e s c h erklärt sich mit dem Abbauplane in seiner gegenwärtigen Fassung 

einverstanden, da rücksichtlich der Vertragsangestellten eine Angleichung an die für 

Handelsangestellte geltenden Bestimmungen erzielt worden sei. 

B.-M. Dr. G r i m m verweist neuerdings auf die Höhe der Beträge, die als Abfertigung für 

Arbeiter in Aussicht genommen seien; er verkenne jedoch nicht, daß der Abbauplan auch 

finanzielle Vorteile mit sich bringe. 

Der Ministerrat erteilt schließlich dem Abbauplane seine Zustimmung. 

 

4. 

Verhandlungen über die Eisenbahnanschlüsse zwischen Österreich und der 

Tschechoslowakei. 

B.-M. Dr. P e s t a berichtet, daß die in der Vorwoche in Prag durchgeführten 
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Verhandlungen über die Regelung der Eisenbahnanschlüsse zwischen Österreich und der 

Tschechoslowakei zur einvernehmlichen Feststellung jener Grundsätze geführt haben, welche 

nunmehr in einem Staatsvertrage festgelegt werden sollen, auf dessen Grundlage sodann für 

die einzelnen Eisenbahnanschlüsse besondere Anschlußverträge zu erstellen sein werden. 

Der Ministerrat nimmt den Bericht zur Kenntnis und genehmigt die getroffenen 

Vereinbarungen. 

 

5. 

Gesetzentwurf, betreffend die Gewährung von Vorauszahlungen an die Bundesangestellten 

auf Rechnung einer Bezugsregelung. 

B.-M. Dr. G r i m m teilt mit, daß der Hauptausschuß des Nationalrates in seiner Sitzung 

am 25. d. M. die von der Regierung im Ministerrat vom 19. d. M. vorbehaltlich der 

Genehmigung des Hauptausschusses in Aussicht genommene Vorauszahlung von höchstens 

2900 Kronen an die Bundesangestellten auf Rechnung der zu gewärtigenden Bezugsregelung 

der nicht einer auf Verwendungsgruppen aufgebauten Besoldungsordnung unterstellten 

Bundesangestellten nicht genehmigt, sondern diese Angelegenheit an eine 

Obmännerkonferenz verwiesen habe. Diese Konferenz habe beschlossen, die Regierung 

aufzufordern, dem Nationalrat unverzüglich eine Gesetzesvorlage zu unterbreiten. 

Angesichts der erregten Stimmung unter den Bundesangestellten, die die schärfsten 

Kampfmittel anzuwenden begannen, habe die Regierung in Anhoffnung der nachträglichen 

gesetzlichen Genehmigung diese Vorauszahlung flüssig machen lassen. Da die 

vorzunehmende Bezugsregelung, hinsichtlich der die Verhandlungen mit den Vertretern der 

Bundesangestellten eingeleitet seien, in der für die Bundesangestellten in Aussicht 

genommenen Besoldungsordnung festgesetzt werden soll, werde sich die Notwendigkeit zur 

Flüssigmachung einer Vorauszahlung auf diese Regelung auch im Monate März und im 

Hinblick auf die Schwierigkeiten der Durchführung der die erhöhten Bezugssätze 

enthaltenden Besoldungsordnung auch noch im Monate April d. J. ergeben. Um eine 

neuerliche Einholung einer gesetzlichen Ermächtigung für diese Fälle zu vermeiden, 

unterbreite Redner dem Ministerrat einen „Gesetzentwurf wegen Gewährung von 

Vorauszahlungen an die Bundesangestellten auf Rechnung einer Bezugsregelung“, worin der 

Regierung eine allgemeine Ermächtigung zu Vorauszahlungen erteilt werden soll. Da jedoch 

die Bedeckungsmöglichkeit für diese Vorauszahlungen dermalen nur für die Monate Jänner 

bis März vorhanden sei, gebe er es der Erwägung des Ministerrates anheim, ob nicht die 

Ermächtigung auf die erwähnten drei Monate einzuschränken wäre. 



51 – 1921-02-28 

Der Ministerrat pflichtet dieser Auffassung bei und ermächtigt den Bundesminister für 

Finanzen, den in diesem Sinne abzuändernden Gesetzentwurf im Nationalrat einzubringen. 

 

6. 

VI. Novelle zum Unfallversicherungsgesetz. 

B.-M. Dr. R e s c h unterbreitet und erläutert den Entwurf eines Gesetzes, betreffend 

Abänderung einiger Bestimmungen über die Unfallversicherung der Arbeiter (VI. Novelle 

zum Unfallversicherungsgesetz). 

B.-M. H e i n l macht darauf aufmerksam, daß der Termin, welcher den Kammern für 

Handel, Gewerbe und Industrie eingeräumt worden sei, um zu dieser wichtigen Vorlage 

Stellung zu nehmen, zu kurz bemessen worden sei. Er bitte, diese Frist zu verlängern und die 

Verhandlung des Entwurfes vorläufig zurückzustellen. 

Der Ministerrat beschließt in diesem Sinne. 

 

7. 

Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Gesetze vom 28. Juli 1919, St.G.Bl. Nr. 387, 

und vom 19. Februar 1920, St.G.Bl. Nr. 118 (II. Unterhaltsbeitragsnovelle). 

B.-M. Dr. R e s c h legt den Entwurf eines Bundesgesetzes, betreffend die Abänderung der 

Gesetze vom 28. Juli 1919, St.G.Bl. Nr. 387, und vom 19. Februar 1920, St.G.Bl. Nr. 118 (II. 

Unterhaltsbeitragsnovelle) vor, wonach für gewisse Unterhaltsbeiträge ein 200 prozentiger 

Zuschuß mit Wirksamkeit vom 1. April d. J. gewährt werden soll. 

Der Ministerrat beschließt über Antrag des Bundesministers für Finanzen, den letzten Satz 

des Artikels 1 des Entwurfes, demzufolge dieser Zuschuß nicht gebührt, wenn die 

Unterhaltsbeiträge durch die Masse einer Vertretungsbehörde im Auslande zur Auszahlung 

gelangen, zu streichen und stimmt zu, daß der Gesetzentwurf in der hienach geänderten 

Fassung im Nationalrat eingebracht werde. 

Der Ministerrat nimmt weiters genehmigend zur Kenntnis, daß Bezugsberechtigten, 

welche sich im Auslande aufhalten, die Unterhaltsbeiträge in österreichischer Währung 

flüssig gemacht werden. 

 

8. 

Gesetzesbeschlüsse des Landtages von Niederösterreich-Land in Finanzangelegenheiten. 

Über Antrag des B.-M. Dr. G l a n z beschließt der Ministerrat, gegen nachstehende, vom 

Landtag von Niederösterreich-Land am 4. Jänner d. J. gefaßte Gesetzesbeschlüsse keinen 
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Einspruch zu erheben und der sofortigen Verlautbarung zuzustimmen: 

a) Gesetzesbeschluß, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen für die Jahre 

1919 und 1920 in den Gemeinden Schalladorf, Hornsburg, Tausendblum, St. Corona, Gablitz, 

Neuaigen, Pöggstall, Wappoltenreith, Kranichberg, Oberamt, Schadneramt, Ober-

Kreuzstetten, Leiben, Annaberg, Klein-Rötz, Grund, Klein-Höflein, Herzogenburg, 

Gerolding, Penk, Ober-Danegg, Herrnleis, Rastbach, Molzegg, Klausen-Leopoldsdorf, 

Windigsteig, Illmanns, Altlengbach und Hochneukirchen; 

b) Gesetzesbeschluß, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Umlagen für das Jahr 

1921 in den Gemeinden Schirmannsreith, Pittersdorf Ravelsbach, Sitzendorf, Kalladorf, 

Haslach, St. Gotthard, Retzersdorf, Peigarten, Nieder-Schleinz, Feinfeld, Wiesmath, Nöstach 

und Enzenreith; 

c) Gesetzesbeschluß, betreffend die Erhöhung der Wasserleitungsgebühren in Mistelbach; 

d) Gesetzesbeschluß, betreffend die Abgabe von Wasser aus dem Wasserwerke der 

Marktgemeinde Gföhl in Niederösterreich, sowie die Einhebung von Gebühren hiefür. 

 

9. 

Gesetzesbeschluß des oberösterreichischen Landtages, betreffend die Auseinanderlegung der 

Ortsgemeinde Hallstatt in zwei selbständige Ortsgemeinden. 

B.-M. Dr. G l a n z teilt mit, daß der oberösterreichische Landtag in seiner Sitzung vom 15. 

Dezember 1920 einen Gesetzesbeschluß, betreffend die Auseinanderlegung der Ortsgemeinde 

Hallstatt in zwei selbständige Ortsgemeinden „Hallstatt“ und „Obertraun“ gefaßt habe. Da 

jede der beiden neu zu bildenden Gemeinden für sich die Mittel zur Erfüllung der ihr aus dem 

übertragenen Wirkungskreise erwachsenden Verpflichtungen besitze, erscheinen 

Bundesinteressen nicht gefährdet. Redner beantrage daher im Einvernehmen mit den 

Bundesministerien für Finanzen und für Justiz, gegen den Gesetzesbeschluß keinen Einspruch 

zu erheben und der sofortigen Kundmachung dieses Gesetzes zuzustimmen. 

Der Ministerrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

10. 

Gesetzesbeschlüsse des Tiroler Landtages, betreffend mehrere Wasserbauten in Tirol. 

Nach dem Antrag des Bundesministers H a u e i s beschließt der Ministerrat, gegen die 

vom Tiroler Landtag in der Sitzung vom 20. Jänner d. J. gefaßten Gesetzesbeschlüsse, 

betreffend die Verbauung des Gödnacherbaches in der Gemeinde Görtschach-Gödnach, 

betreffend die Alpbachregulierung im Unterlaufe, betreffend die Entwässerung des 
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Münsterertalbodens, betreffend die Entwässerungsanlage Inzing-Zirl und betreffend die 

Vollendung der Unterlaufbauten an der Sautner-Muhre, keinen Einspruch zu erheben und der 

sofortigen Verlautbarung dieser Gesetze zuzustimmen. 

 

11. 

Gesetzesbeschluß des Kärntner Landtages, betreffend Abänderung des Schulaufsichtsgesetzes 

vom 8. Februar 1869, L.G.Bl. Nr. 10. 

Vizekanzler B r e i s k y führt aus, daß bereits die provisorische Landesversammlung des 

Landes Kärnten mit dem Gesetzesbeschluß vom 6. Februar 1919 eine Abänderung der 

Zusammensetzung des Landesschulrates in Aussicht genommen habe. Da die in Vorschlag 

gebrachten Bestimmungen jedoch mit den geltenden Gesetzen im Widerspruche standen, habe 

die Staatsregierung gegen diesen Gesetzesbeschluß Vorstellung erhoben. Die 

Landesversammlung habe daraufhin einen neuen Gesetzesbeschluß in Angelegenheit der 

Zusammensetzung des Landesschulrates gefaßt und der Staatsregierung vorgelegt. Auch 

gegen diesen Gesetzesbeschluß sei, da er den geltenden Gesetzen gleichfalls nicht entsprach, 

von der Staatsregierung eine Vorstellung erhoben worden. 

Nunmehr habe der Kärntners Landtag am 30. November 1920 neuerlich eine Abänderung 

der §§ 36 und 37 des Gesetzes vom 8. Februar 1869, L.G. u. V.Bl. Nr. 10, betreffend die 

Schulaufsicht, beschlossen. 

Gemäß § 36 der neuen Fassung hätte der Landesschulrat zu bestehen: 1. Aus dem 

Landesverweser (Landeshauptmann) oder einem seiner Stellvertreter; 2. aus drei Vertretern 

des Landes beziehungsweise deren Stellvertretern und dem Fachreferenten des Landesrates; 3. 

aus einem Referenten für die administrativen und ökonomischen Schulangelegenheiten; 4. aus 

den Landesschulinspektoren beziehungsweise deren Stellvertretern; 5. aus einem katholischen 

und einem evangelischen Geistlichen; 6. aus vier Mitgliedern des Lehrstandes, und zwar 

einem Vertreter der Mittelschulen, einem Vertreter der Bürgerschulen und zwei Vertretern der 

Volksschulen beziehungsweise deren Stellvertretern und 7. aus einem Vertreter der 

Landeshauptstadt Klagenfurt beziehungsweise dessen Stellvertreter. 

In dem gleichfalls abgeänderten § 37 werde nunmehr bestimmt, daß die unter Z. 3, 4 und 5 

genannten Mitglieder des Landesschulrates sowie deren Stellvertreter vom Bundespräsidenten 

auf Vorschlag der Staatsregierung ernannt werden, die sich, soweit die Ernennung der 

geistlichen Mitglieder in Frage kommt, mit den betreffenden kirchlichen Oberbehörden ins 

Einvernehmen zu setzen haben. Der Vertreter der Mittelschulen werde von der 

Mittelschullehrerschaft des Landes gewählt. Die Vertreter der Bürgerschulen und die 
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Vertreter der Volksschulen werden von der Landeslehrerkonferenz, im Falle der Schaffung 

von Lehrerkammern aber von diesen gewählt, und zwar derart, daß jeder Schulkategorie die 

Wahl ihrer Vertreter zukommt. Bis zur erfolgten Wahl durch die Landeslehrerkonferenz 

beziehungsweise durch die Lehrerkammer habe der Kärntner Lehrerbund den Vertreter der 

Bürgerschulen und die Vertreter der Volksschulen namhaft zu machen. Die Funktionsdauer 

der im § 36, Z. 5, 6 und 7, erwähnten Mitglieder des Landesschulrates und deren Stellvertreter 

betrage sechs Jahre. Der Fachreferent des Landesrates werde vom Landesrate bestimmt. Die 

Landesversammlung bestimme die drei Vertreter des Landes und deren Stellvertreter, welche 

nach dem Gesetze für die Wahl in die Nationalversammlung wählbar sein müssen. Ihre 

Funktionsdauer sowie jene des Vorsitzenden und jene des Fachreferenten sei gleich jener der 

Landesversammlung, die sie gewählt hat, dauere jedoch so lange weiter, bis eine neue 

Landesversammlung neue Vertreter bestimmt hat, was längstens vor Ablauf eines Monates 

nach ihrem Zusammentritte zu geschehen habe. Die Dienstesstelle und die Bezüge der 

administrativen Referenten und der Landesschulinspektoren sollen durch besondere 

Vorschriften festgesetzt werden. Die Mitglieder des Lehrstandes erhalten eine 

Funktionsgebühr aus Staatsmitteln. 

Mit Artikel 11 des Gesetzesbeschlusses solle der § 14 des Gesetzes vom 27. Oktober 1871, 

L. G. Bl. Nr. 24, laut welchem bei allen Ernennungen beziehungsweise Bestätigungen des 

Lehrpersonals die Vertreter des Landesausschusses im Landesschulrate je zwei Stimmen 

haben, außer Wirksamkeit gesetzt werden. 

Gemäß Artikel III solle das Gesetz sofort nach seiner Veröffentlichung in Kraft treten und 

gemäß Artikel IV mit seiner Durchführung das Bundesministerium für Inneres und Unterricht 

betraut werden. 

Zu den Bestimmungen dieses Gesetzesbeschlusses wäre zu bemerken, daß der 

„Landesverweser“ ein verfassungsmäßig nicht vorgesehener Titel sei, weshalb an dessen 

Stelle der „Landeshauptmann“ einzusetzen beziehungsweise, falls darauf Wert gelegt werden 

sollte, die Umstellung in „Landeshauptmann (Landesverweser)“ vorzunehmen wäre. Da der 

Landesrat nach der gegenwärtig geltenden Bundesverfassung als Behörde nicht mehr 

vorgesehen sei, könnte lediglich die Bestellung des „Fachreferenten der Landesregierung“ als 

Mitglied des Landesschulrates in Betracht kommen. 

Was die Mitglieder des Lehrstandes anbelange, so könnte dem Landtage nahegelegt 

werden, ob nicht auch den Lehrerbildnern die Möglichkeit einer Vertretung im 

Landesschulrate gesichert werden könnte, und durch Erhöhung der Mitgliederzahl auf fünf 

auch ein Vertreter der Lehrerbildner in den Landesschulrat zu berufen wäre. Der 
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Bestimmung, daß bis zur erfolgten Wahl durch die Landeslehrerkonferenz beziehungsweise 

durch die Lehrerkammern den Vertreter der Bürgerschulen und die Vertreter der 

Volksschulen der Kärntner Lehrerbund namhaft zu machen hätte, vermöchte das 

Unterrichtsamt nicht zuzustimmen, da die Bestellung von Mitgliedern einer amtlichen 

Behörde nicht durch einen Verein erfolgen könne, weshalb bis auf weiteres die Wahl der 

Vertreter durch die amtliche Landeslehrerkonferenz vorzusehen wäre. 

Hinsichtlich der Wählbarkeit und der Wahlordnung wären gleichzeitig auch 

Bestimmungen zu treffen, beziehungsweise auf eine zu erlassende Durchführungsverordnung 

zu verweisen. 

Die Bestimmung, daß der Fachreferent des Landesrates von diesem bestimmt wird, wäre 

dahin abzuändern, daß der „Fachreferent der Landesregierung von dieser“ bestimmt wird. 

Ebenso hätte die Bestimmung, laut welcher „die Dienstesstelle“ - sollte wohl richtig heißen - 

„die Dienststellung“ und die Bezüge der administrativen Referenten und der 

Landesschulinspektoren durch besondere Vorschriften festgesetzt werden, als nicht notwendig 

zu entfallen. 

Weiters wäre im § 37 statt „Staatsregierung“ - „Bundesregierung“ und statt aus 

„Staatsmitteln“ - aus „Bundesmitteln“ zu setzen. 

Der Artikel III könnte entsprechend § 49 des B. V. G. etwa folgendermaßen lauten: 

„Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Kundmachung in Kraft“. Da jedoch die Kundmachung 

dieses Gesetzesbeschlusses vor Zustandekommen eines im Sinne des § 42, Absatz 2, P. f., des 

Verfassungsgesetzes vom 1. Oktober 1920, betreffend den Übergang zur bundesstaatlichen 

Verfassung, B. G. Bl. Nr. 2, übereinstimmenden Bundesgesetzes nicht erfolgen könne, ohne 

die Verfassung zu verletzen, wäre mit der Landesregierung zu vereinbaren, daß beide Gesetze 

am gleichen Tage kundgemacht werden. 

Artikel IV des Gesetzentwurfes konnte mit Rücksicht auf die gegenwärtige Rechtslage 

entfallen. 

Auf Grund dieser Ausführungen beantrage Redner, ihn zu ermächtigen, dem 

Landeshauptmann die Bedenken des Unterrichtsamtes bekanntzugeben und gleichzeitig 

mitzuteilen, daß vor Vornahme der gewünschten Änderungen die Regierung nicht in der Lage 

wäre, ein gleichlautendes Bundesgesetz im Sinne des § 42 des Verfassungsgesetzes vom 1. 

Oktober 1920, St.G.Bl. Nr. 451, einzubringen. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

12. 
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II. Nachtrag zum Entwurf des Bundesfinanzgesetzes für das Verwaltungsjahr 1920/21. 

B.-M. Dr. G r i m m erbittet vom Ministerrate die Ermächtigung, einen II. Nachtrag zum 

Entwurf des Bundesfinanzgesetzes für das Verwaltungsjahr 1920/21 im Nationalrat 

einbringen zu dürfen. Wie Redner ausführt, handle es sich hier lediglich um die Einstellung 

von Erfordernissen für einige bei der Beratung des Staatsvoranschlages im Finanz- und 

Budgetausschuß gefaßte Entschließungen. Bei den Beratungen sei nämlich eine Reihe von 

Beschlüssen wegen Erhöhung beziehungsweise Neueinstellung von Erfordernisposten gefaßt 

worden, deren einzelne unmittelbar die Einstellung des Erfordernisses in den Nachtrag 

verlangen. Einige dieser Beschlüsse, und zwar solche, die das Unterrichtsamt, das 

Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten sowie das 

Bundesministerium für soziale Verwaltung betreffen, konnten in dem während der 

Budgetverhandlung dem Nationalrate vorgelegten ersten Nachtrag aus technischen Gründen 

nicht mehr berücksichtigt werden und es erübrige daher, da die Verhandlungen des 

Budgetausschusses schon abgeschlossen seien, nur mehr der Weg der Einbringung als neue 

Regierungsvorlage. Die Erfordernisse, um die es sich handle, betragen rund 10½ Millionen 

Kronen, um welchen Betrag sich mithin das für das laufende Verwaltungsjahr präliminierte 

Gesamterfordernis erhöhen werde. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung. 

 

13. 

Übereinkommen mit der französischen Regierung, betreffend die privaten Vorkriegsschulden 

zwischen Österreich und Elsaß-Lothringen. 

B.-M. Dr. G r i m m teilt mit, daß am 10. Februar l. J. zwischen dem Präsidenten des 

österreichischen Abrechnungsamtes Dr. S c h e n k als Vertreter der österreichischen 

Regierung und dem Delegierten des französischen Abrechnungsamtes M. L e y d e t als 

Vertreter der französischen Regierung über ausdrücklichen Wunsch der letzteren ein 

Abkommen, betreffend die privaten Vorkriegsschulden zwischen Österreich und Elsaß-

Lothringen abgeschlossen worden sei. Die Ermächtigung der österreichischen Regierung zum 

Abschluß dieses Übereinkommens gründe sich auf Artikel 1, lit. b, des Gesetzes vom 16. 

Dezember 1920, B.G.Bl. Nr. 8 ex 1921. 

Das Übereinkommen stimme inhaltlich mit jenem überein, welches zwischen den beiden 

Regierungen bezüglich der Vorkriegsschulden zwischen Österreich und Frankreich 

abgeschlossen worden sei und stelle fest daß die daselbst aufgestellten Grundsätze in gleicher 

Weise auch auf Elsaß-Lothringen Bezug haben. Redner beantrage die Genehmigung des 
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Übereinkommens. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Genehmigung. 

 

14. 

Anträge des Präsidiums des Kriegsgeschädigtenfonds wegen Revision des 

Kabinettsratsbeschlusses über die Modalitäten der Veräußerung und Belastung von 

unbeweglichen Fondsvermögen und des Ministerratsbeschlusses über die nachträgliche 

Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes aus dem Kriegsgeschädigtenfond. 

Der V o r s i t z e n d e erinnert daran, daß die Staatsregierung in der Sitzung des 

Kabinettsrates vom 29. September 1920 der einmütigen Anschauung Ausdruck verliehen 

habe, sie könne sich der Mitwirkung bei der Verwertung der Vermögensbestandteile des 

Kriegsgeschädigtenfondes nicht begeben, weshalb die Forderung, daß sich der 

Kriegsgeschädigtenfond hinsichtlich der Veräußerung und Belastung seines Vermögens den 

für das Staatsvermögen geltenden Bestimmungen unterwerfe, aufrechterhalten werden müsse. 

Ferner habe die gegenwärtige Bundesregierung in der Sitzung des Ministerrates vom 4. 

Jänner 1921 auf Antrag des Bundesministers für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten 

beschlossen, daß der ehemals hofärarische Fuhrwerksbetrieb mit Ausnahme des den einzelnen 

hofärarischen Administrationen dauernd zugewiesenen Fuhrwerks nebst Bespannungen nicht 

nur in dem im Punkte 34 des Kabinettsratsbeschlusses vom 29. September 1920 bestimmten 

Umfange, sondern z u r  G ä n z e für den Bund ausgeschieden und vorläufig dem 

Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten zur Fortführung und 

Verwaltung zugewiesen werde. 

Das Präsidium des Kriegsgeschädigtenfondes habe nun gegen diese beiden Beschlüsse in 

schriftlichen an das Bundeskanzleramt gerichteten Eingaben Vorstellung erhoben, deren 

Inhalt es auch in der Sitzung des Finanz- und Budgetausschusses vom 31. Jänner l. J. 

anläßlich der Verhandlung des Kapitels „Hofärar“ des Staatsvoranschlages zur Sprache 

brachte. 

In der gegen den zuerst angeführten Beschluß gerichteten Vorstellung werde auf Grund 

eines Beschlusses des Kuratoriums des Kriegsgeschädigtenfonds folgendes ausgeführt: 

„Das gefertigte Präsidium beehrt sich in Ausführung eines Beschlusses des Kuratoriums 

des Kriegsgeschädigtenfonds vom 11. November v. J. den Antrag vorzulegen, die 

Bundesregierung der Republik Österreich möge in Würdigung des Bestrebens des 

Fondspräsidiums und Kuratoriums, [um] den vom Gesetz über den Kriegsgeschädigtenfond 

gesetzten Fondszweck mit möglichster Beschleunigung und im weitestgehenden Umfange 
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erfüllen zu können, den Beschluß des Kabinettsrates vom 29. September v. J. über die 

Modalitäten der Veräußerung und Belastung von unbeweglichen Vermögenschaften des 

Kriegsgeschädigtenfondes dahin abändern, daß diese Maßnahmen nicht, wie beschlossen, der 

Zustimmung der Staatsregierung (Bundesregierung) bedürfen, sondern daß in diesen 

Angelegenheiten das Kuratorium des Fondes selbst unter den im § 12 lit. c des Gesetzes über 

den Kriegsgeschädigtenfond vom 18. Dezember 1919, St. G. Bl. Nr. 573, vorgeschriebenen 

Vorsichten (qualifizierte Majorität) Schluß zu fassen in der Lage ist. 

Aus dem Gesetzestexte selbst und gerade aus der bezogenen Bestimmung des § 12 sowie 

aus der Zusammensetzung des Fondskuratoriums im Sinne des § 7 (Vertreter des 

Staatssekretärs für Finanzen und des Präsidenten des Staatsrechnungshofes) sowie aus den 

Vorschriften des § 11 des Gesetzes über die Überprüfung der Wirtschaftsgebarung des Fondes 

durch einen Ausschuß, an dem wieder die Vertreter des Staatssekretärs für Finanzen 

beziehungsweise des Präsidenten des Rechnungshofes vertreten sind, scheint nach 

Anschauung des Kuratoriums und Präsidiums des Kriegsgeschädigtenfondes unzweideutig 

hervorzugehen, daß im Hinblicke auf diese Garantien einer Einflußnahme der Staatsregierung 

auf die Fondsgebarung, abgesehen von dieser Ingerenz das Kuratorium des 

Kriegsgeschädigtenfondes in der Frage der Veräußerung und Belastung von Fondsrealitäten 

selbständig Schluß zu fassen hat. 

Das gefertigte Präsidium hofft, daß sich die Bundesregierung der Republik Österreich den 

vorgebrachten Erwägungen nicht verschließen wird, und sieht einem im Sinne des 

vorliegenden Antrages abändernden Beschlusse des Ministerrats in aller Bälde entgegen.“ 

In der gegen den oben angeführten Ministerratsbeschluß vom 4. Jänner l. J. gerichteten 

Vorstellung werde folgendes ausgeführt: 

„Der Ministerrat hat in seinen Sitzungen vom 10. Dezember 1920, beziehungsweise 4. 

Jänner 1921 über Antrag des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten, 

die Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes aus dem Kriegsgeschädigtenfond 

nachträglich beschlossen. 

Ohne auf die Frage der sachlichen Begründung dieses Ausscheidungsantrages und des 

diesfalls gefaßten Beschlusses eingehen zu wollen, beehrt man sich mit allem Nachdrucke 

und unter Hinweis auf den bereits in der Sitzung der vom Ministerrate eingesetzten 

Durchführungskommission vom 14. Jänner l. J. vom Fondspräsidium mündlich erhobenen 

Protest gegen den Beschluß des Ministerrates vom 4. Jänner 1921 Verwahrung einzulegen. 

Der Kabinettsrat hat sich in seinen Sitzungen vom 22. und 29. September 1920 mit den 

Ausscheidungen gemäß § 2 des Kriegsgeschädigtenfondsgesetzes i n  c o m p l e x u befaßt. 
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Es kann wohl nun mit Recht angenommen werden, daß nach Fassung dieser Beschlüsse die 

Ausscheidungsaktion als endgültig vollzogen und abgeschlossen anzusehen ist. 

Wäre es nämlich tatsächlich möglich und zulässig, auch noch heute und in der Zukunft 

fallweise Ausscheidungsanträge zu stellen und durchzusetzen, so würde dies praktisch 

bedeuten, daß eine Konstituierung des Kriegsgeschädigtenfonds nie stattfinden könne und daß 

auch im Rahmen der Fondswirtschaft jedwede geordnete Verwaltung und Aufstellung eines 

Budgets ein Ding der Unmöglichkeit wäre. 

Dabei will das gefertigte Präsidium auf die Gründe, welche zur Ausscheidung des 

hofärarischen Fuhrwerksbetriebes führten, gar nicht eingehen, sondern zunächst nur die 

prinzipielle Frage zur Beachtung stellen. Zu betonen ist aber schon jetzt, daß durch die 

Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes dem Kriegsgeschädigtenfonde solche 

Vermögenschaften entzogen wurden, welche gerade im Rahmen der Fondswirtschaft und viel 

eher als im Rahmen der Staatswirtschaft lukrativ verwertet werden können. Werbendes 

Vermögen wurde durch diesen Beschluß der Bundesregierung dem Fonde entzogen, also 

gerade solche Vermögenschaften, die nach den allgemeinen, seinerzeit auch von der 

Staatskanzlei herausgegebenen, Grundrichtlinien dem Kriegsgeschädigtenfonde zugewiesen 

wurden und auch verbleiben sollen. Im übrigen scheint auch der Standpunkt des Ministeriums 

für Finanzen keineswegs so völlig eindeutig im Sinne dieses Ausscheidungsbeschlusses 

gelegen zu sein. 

Das gefertigte Präsidium beantragt daher unter Hinweis darauf, daß der Ministerrat die 

Ausscheidungsmaßnahme ausdrücklich nur als v o r l ä u f i g e Maßnahme bezeichnete, mit 

dieser Angelegenheit neuerdings den Ministerrat zu beschäftigen und bei dieser Beratung 

insbesondere dem Vertreter des Kriegsgeschädigtenfonds Gelegenheit zu einer Stellungnahme 

und eingehenden Erörterung dieser Angelegenheit zu bieten.“ 

In diesem Zusammenhange werde in der betreffenden Eingabe das Ersuchen gestellt, „der 

Ministerrat möge ehegefälligst beschließen, daß weitere Ausscheidungen gemäß § 2 des 

Kriegsgeschädigtenfondsgesetzes künftighin überhaupt nicht mehr stattfinden können und 

allenfalls gestellte Ausscheidungsanträge der Schlußfassung im Ministerrate nicht mehr 

unterzogen werden.“ 

Das Bundeskanzleramt unterbreite diese beiden Vorstellungen des Präsidiums des 

Kriegsgeschädigtenfonds der Beschlußfassung des Ministerrates mit dem Bemerken, daß nach 

seiner Auffassung der Vorstellung gegen den erstbezogenen Kabinettsratsbeschluß (über die 

Zustimmung der Bundesregierung zu Veräußerungen und Belastungen vom Fondsvermögen) 

vielleicht aus dem Grunde Folge gegeben werden könnte, weil das Gesetz über den 
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Kriegsgeschädigtenfond tatsächlich die Einholung der Zustimmung der Bundesregierung zu 

Veräußerungen und Belastungen vom Fondvermögen nicht vorsieht. 

Was den an zweiter Stelle bezogenen Ministerratsbeschluß (über die nachträgliche 

Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes) anbelange, so gebe das 

Bundeskanzleramt seiner Ansicht dahin Ausdruck, daß durch den Kabinettsratsbeschluß vom 

29. September 1920, nach welchem e i n  T e i l des dem Fuhrwerksbetriebe dienenden 

Materials dem Kriegsgeschädigtenfond zufallen soll, ein subjektives Recht des 

Kriegsgeschädigtenfonds begründet worden sei, das durch einen späteren 

Ministerratsbeschluß wohl nicht einseitig dahin modifiziert werden könnte, daß nunmehr der 

g a n z e ehemals hofärarische Fuhrwerksbetrieb der Ausscheidung unterzogen werde. 

Was schließlich das Ersuchen des Präsidiums des Kriegsgeschädigtenfonds betreffe, es 

mögen weitere Ausscheidungen gemäß § 2 des Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfond 

künftighin überhaupt nicht mehr stattfinden, so enthalte das Gesetz über den 

Kriegsgeschädigtenfond keine zeitliche Begrenzung der der Bundesregierung im § 2 

eingeräumten Ausscheidungsbefugnis. Es dürfte daher vom reinen Rechtsstandpunkte aus für 

zulässig anzusehen sein, daß Vermögensobjekte, die den Gegenstand von Kabinetts- oder 

Ministerratsbeschlüssen überhaupt noch nicht gebildet haben, auch fernerhin zur 

Ausscheidung gelangen. In Fällen jedoch, in denen die Staats- beziehungsweise 

Bundesregierung bereits Beschluß gefaßt habe, sei dieser ihr Beschluß als subjektive Rechte 

begründend nach Auffassung des Bundeskanzleramtes einseitig nicht abänderbar. Vom 

wirtschaftlich-praktischen Standpunkte aus müßte es übrigens wohl als wünschenswert 

bezeichnet werden, daß weitere Ausscheidungsbeschlüsse überhaupt nicht oder doch nur aus 

den allerzwingendsten Gründen gefaßt werden, da der Kriegsgeschädigtenfond sonst niemals 

zur Konstituierung seines Vermögens und zur Sicherheit darüber gelangen könnte, welche 

Vermögensobjekte er sein Eigen nennen darf. 

B.-M. H e i n l gibt der Anschauung Ausdruck, daß der Grundsatz, das „werbende 

Vermögen“ solle dem Kriegsgeschädigtenfond zufallen, Ausnahmen nicht ausschließe, wenn 

wichtige staatliche Interessen es erfordern. Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes liege 

schon in der mit Kabinettsratsbeschluß vom 29. September 1920 verfügten Ausscheidung 

e i n e s  T e i l e s des Fuhrwerksbetriebes zu Gunsten des Staates. Der Grund für die spätere 

Ausdehnung dieser Ausscheidung liege gleichfalls in einem dringenden staatlichen Bedarf 

und es dürfe wohl behauptet werden, daß über die Zulässigkeit der Deckung des notwendigen 

staatlichen Bedarfes bei der Teilung des hofärarischen Vermögens umsoweniger ein Zweifel 

bestanden habe, als § 2 des Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfond hierüber eine durchaus 
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klare Bestimmung enthalte. Die nachträgliche Ausdehnung der Ausscheidung müsse daher, da 

sie aus wichtigen Gründen und für öffentliche Verwaltungszwecke erfolgte, als ebenso 

begründet bezeichnet werden, wie die erste Ausscheidung, zumal der Fuhrwerksbetrieb in 

dem erforderlichen Umfange schon auf Grund der Vollzugsanweisung vom 21. Mai 1920, St. 

G. Bl. Nr. 229, als Zubehör der ehemals hofärarischen Theater in das Staatseigentum 

überzugehen hatte. 

Da das Präsidium des Kriegsgeschädigtenfondes gegen die erste Ausscheidung keine 

Einwendung erhoben habe, so schien es damit auch anzuerkennen, daß unter gewissen 

Voraussetzungen von dem obenerwähnten Grundsatz abgegangen werden könne. 

Den Ausführungen des Bundeskanzleramtes, daß durch die Belassung eines Teiles 

gewissermaßen ein subjektives Recht des Kriegsgeschädigtenfonds an dem Objekt begründet 

worden ist, stehen schwerwiegende Bedenken entgegen; überdies müsse ihnen gegenüber 

darauf verwiesen werden, daß dieses subjektive Recht bisher in keiner Weise wirksam 

geworden sei und daß es sich praktisch höchstens nur um eine „Erwartung“ handeln könne, 

welche, da sie erst n a c h der Übergabe der gegenwärtig noch in der Verwaltung des 

Hofärares stehenden Objekte hätte erfüllt werden können, mit der tatsächlichen, dermalen 

überhaupt noch nicht aktivierten Gebarung mit dem Fondsvermögen kaum in Beziehung zu 

bringen sei. Es seien im Gegenteil bereits von Seite des Bundesministeriums für Handel und 

Gewerbe, Industrie und Bauten alle vorbereitenden Schritte durchgeführt worden, um auf 

Grund des Ministerratsbeschlusses vom 4. Jänner 1921 die Überleitung des Betriebes aus der 

hofärarischen in die staatliche Verwaltung so rasch wie möglich zu bewerkstelligen. Diese 

Vorbereitungen stünden unmittelbar vor ihrem Abschluß; aber schon während ihrer 

Durchführung sei das Handelsministerium im Interesse einer anstandslosen Fortführung der 

Geschäfte genötigt gewesen, auf die Führung des Betriebes Einfluß zu nehmen und als 

zuständige Oberbehörde aufzutreten. Vom dienstlichen Standpunkt könnte es daher 

keineswegs als vorteilhaft bezeichnet werden, wenn organisatorische Änderungen, welche 

immer auch eine Erschwerung des Dienstbetriebes zur Folge haben, nach so kurzem Bestand 

wieder aufgehoben werden. 

Aus diesen Gründen halte sich der sprechende Minister für verpflichtet, zur Wahrung 

staatlicher und dienstlicher Interessen mit allem Nachdruck dafür einzutreten, daß die durch 

den Ministerratsbeschluß vom 4. Jänner 1921 geschaffene Lage unverändert aufrecht erhalten 

werde. 

Zu der Rechtsauffassung des Bundeskanzleramtes über die Frage der 

Abänderungsmöglichkeit von Ausscheidungsbeschlüssen bemerkt Redner, daß speziell vom 
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Standpunkt der Staatsgebäudeverwaltung unter der strenge zu prüfenden Voraussetzung eines 

unbedingten staatlichen Bedarfes die Möglichkeit der Reassumierung eines Kabinetts- oder 

Ministerratsbeschlusses doch wohl nicht ohne weiters preisgegeben werden könne, zumal 

durch § 2 des Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfonds nachträgliche Ausscheidungen 

nicht ausgeschlossen seien. Redner würde es jedoch für angemessen halten, daß für solche 

Fälle die vorherige Anhörung des Kriegsgeschädigtenfonds, allenfalls auch eine 

Auseinandersetzung mit ihm vorgesehen werde. Selbstverständlich dürfe hiedurch die 

Existenzmöglichkeit des Kriegsgeschädigtenfond nicht vernichtet werden. 

Im Zuge der weiteren Debatte schließen sich Vizekanzler B r e i s k y sowie die 

Bundesminister Dr.  G r i m m, Dr. G l a n z und Dr. P a l t a u f den Ausführungen des B.-M. 

H e i n l an, während die B.-M. Dr. R e s c h und Dr. P e s t a der in diesem Belange vom 

Bundeskanzleramte vertretenen Anschauung beipflichten. 

Der Ministerrat einigt sich schließlich dahin, den Ministerratsbeschluß vom 4. Jänner d. J. 

über die nachträgliche Ausscheidung des hofärarischen Fuhrwerksbetriebes aufrecht zu 

erhalten, wobei zwecks Wahrung der Interessen der anderen Ressorts, insbesonders der 

Polizei und des Heereswesens noch das Einvernehmen mit den beteiligten Ministerien zu 

pflegen sein wird. Gleichzeitig beschließt jedoch der Ministerrat, künftighin ohne 

Einvernehmen mit dem Präsidium des Kriegsgeschädigtenfonds keine weiteren 

Ausscheidungen gemäß § 2 des Gesetzes über den Kriegsgeschädigtenfond vorzunehmen. 

Der Ministerrat wendet sich sodann der Frage der Revision des Kabinettsratsbeschlusses 

vom 29. September 1920 über die Modalitäten der Veräußerung und Belastung von 

unbeweglichem Fondsvermögen zu. 

B.-M. Dr. G r i m m spricht sich aus den von ihm bereits in der Sitzung des Kabinettsrates 

vom 29. September 1920 geltend gemachten Gründen in nachdrücklicher Weise für die 

prinzipielle Aufrechterhaltung des gegenständlichen Beschlusses aus. Um jedoch dem 

Kriegsgeschädigtenfond gewisse Erleichterungen zu gewähren, beantrage er, daß nur 

Veräußerungen, durch die das Stammvermögen des Fonds verändert wird, Belastungen des 

Stammvermögens sowie eine Bestandgabe des Stammvermögens auf einen 10 Jahre 

überschreitenden Zeitraum an die Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen 

gebunden werden sollen, während derartige in der laufenden Verwaltung notwendige 

Veräußerungen von beweglichem Vermögen, deren Wert im Einzelnen 100.000 Kronen und 

deren Gesamtwert im Jahre zwei Millionen Kronen nicht übersteigt, auch ohne diese 

Zustimmung erfolgen könnten. Gleichzeitig wäre jedoch dem Staat ein Vorkaufsrecht 

bezüglich der zur Veräußerung gelangenden beweglichen und unbeweglichen Sachen 
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einzuräumen. 

B.-M. Dr. R e s c h unterstützt diesen Vorschlag und beantragt, den 

Kriegsgeschädigtenfonds zu verhalten, jede Veräußerung und Belastung dem 

Bundesministerium für Finanzen zur Kenntnis zu bringen. 

Der Ministerrat erhebt den Antrag des B.-M. Dr. G r i m m mit dem Zusatzantrage des B.-

M. Dr. R e s c h zum Beschluß. 

 

15. 

Frage der Prozeßführung um die Kronjuwelen. 

Der V o r s i t z e n d e teilt mit, daß in der Sitzung des Finanz- und Budgetausschusses am 

31. v. M. vom Abgeordneten L e u t h n e r anläßlich der Beratung des Kapitels „Hofärar“ des 

Staatsvoranschlages die Anfrage gestellt worden sei, was die frühere und die jetzige 

Regierung unternommen habe, um die Rechte des Staates beziehungsweise des 

Kriegsgeschädigtenfonds auf die nach der Schweiz gebrachten Kronjuwelen zu wahren, ob es 

einen entsprechenden Gegenwert gebe, der zur Sicherung unseres Ausfolgungsanspruches 

zurückbehalten werden könnte und wie überhaupt die Rechtslage sei. Auf diese Anfrage habe 

der Verwalter des für das früher regierende Haus oder seine Zweiglinien gebundenen 

Vermögens eine Darstellung der Rechtslage gegeben, die sich im allgemeinen mit dem vom 

Kabinettsrate am 7. Mai 1920 zur Kenntnis genommenen Berichte deckte und unter anderem 

die Mitteilung enthielt, daß der Kabinettsrat beschlossen habe, wegen Herausgabe der 

Kronjuwelen den Klageweg zu beschreiten. 

Bekanntlich sei durch den Beschluß des vorerwähnten Kabinettsrates die Prozeßführung 

dem Rechtsanwalte Dr. Gustav H a r p n e r übertragen und ihm hiebei das weitere Vorgehen 

hinsichtlich der Zurückhaltung der in Österreich befindlichen Vermögenschaften des 

Exkaisers anheimgestellt worden. Der in der vorerwähnten Ausschußsitzung als Präsident des 

Kriegsgeschädigtenfonds anwesende Dr. H a r p n e r habe nun erklärt, daß er bei der 

gegenwärtigen Regierung um eine Weisung gebeten habe, ob der Prozeß durchgeführt werden 

solle oder nicht, daß er aber eine Antwort bisher nicht erhalten habe. 

Die Regierung müsse sich daher schlüssig werden, was sie im Gegenstande unternehmen 

wolle. 

Bei Erörterung der Rechtsfrage und in taktischer Beziehung sei Dr. H a r p n e r 

gelegentlich seines Vortrages im Kabinettsrate vom 7. Mai 1920 zu dem Ergebnisse gelangt, 

daß die Frage des Eigentumsrechtes an den nach der Schweiz gebrachten Kronjuwelen als 

strittig bezeichnet werden müsse, daß es aber nichtsdestoweniger notwendig sein dürfte, im 
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Prozeßwege den Versuch zu unternehmen, die Kronjuwelen wieder zu erlangen, um 

allfälligen, auf Artikel 195 des Staatsvertrages von St. Germain gestützten Rekriminationen 

Italiens begegnen zu können. 

Das hiezu vom Verfassungsgesetzgebungsdienste des Bundeskanzleramtes abgegebene 

Gutachten besage, daß die Wegbringung der Kronjuwelen nach der Schweiz am 1. November 

1918, mithin zu einer Zeit erfolgt sei, zu der der vormalige Kaiser noch das Recht besessen 

habe, über die Kronjuwelen zu verfügen. Ein rechtswidriger Akt könne daher in der 

Wegbringung nicht erblickt werden. Erst mit dem Gesetze vom 3. April 1919, St.G.Bl. Nr. 

209, sei die Republik mit der Konfiskation des hofärarischen und des für das früher 

regierende Haus oder für eine Zweiglinie desselben gebunden gewesenen Vermögens 

vorgegangen, wozu auch die Kronjuwelen gehören. Diese Maßnahme habe sich aber nur auf 

das im Staatsgebiete der Republik Österreich befindliche Vermögen erstreckt und die nicht 

mehr im Staatsgebiete der Republik befindlichen Kronjuwelen daher nicht erfassen können. 

Den von Dr. H a r p n e r unternommenen Versuch, das gebundene Vermögen gewissermaßen 

als eine Sachgesamtheit zu konstruieren, deren Sitz - unbekümmert um tatsächliche 

Vorkommnisse - stets in Österreich sei, könne nicht als gelungen bezeichnet werden. Auch 

auf Artikel 208 des Staatsvertrages von St. Germain dürfte der Rückforderungsanspruch nicht 

mit Aussicht auf Erfolg zu stützen sein. 

Das Bundeskanzleramt halte daher die Frage des Eigentumsrechtes der Republik an den in 

die Schweiz gebrachten Kronjuwelen für strittig und eine Prozeßführung wegen 

Zurückstellung für wenig aussichtsreich. Die Frage, ob der Klageweg zu beschreiten sei oder 

nicht, könne jedoch nicht von juristischen Erwägungen allein beherrscht sein. Falls der 

Ministerrat auf eine eingehende Erörterung der Chancen einer Prozeßführung Wert legen 

sollte, würde sich die Einholung einer Äußerung der Finanzprokuratur in Wien empfehlen. 

Was die Ansprüche Italiens auf die Kronjuwelen anbelange, spreche der hiefür in Betracht 

kommende Artikel 195 des Staatsvertrages von St. Germain ausdrücklich von „im Besitze 

von Österreich befindlichen Gegenständen“. Die Ansprüche Italiens dürften also gleichfalls 

davon abhängig sein, ob sich die Kronjuwelen im Besitze Österreichs befinden oder nicht. 

Sektionsrat Dr. J ä c k l regt an, zu der vorliegenden Rechtsfrage allenfalls ein 

Fakultätsgutachten einzuholen. 

Der V o r s i t z e n d e gibt seiner Meinung dahin Ausdruck, daß dies im gegenwärtigen 

Zeitpunkte noch nicht erforderlich sei. 

Der Ministerrat beschließt, im Gegenstande eine gutachtliche Äußerung der 

Finanzprokuratur in Wien einzuholen. 
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16. 

Verwertung der staatlichen Industrieanlagen in Fischamend. 

B.-M. H e i n l gibt einen Überblick über den Stand der Verhandlungen, die wegen 

Verwertung der staatlichen Industrieanlagen in Fischamend gepflogen worden sind. Offerte 

auf diese Werke lägen von der Firma Skoda-Wetzler und von Dr. Josef Kranz vor, welch' 

letzterer dortselbst die Erzeugung von amerikanischen Setzmaschinen aufnehmen wolle. Dr. 

Kranz habe nun wissen lassen, daß er die ihm an dem amerikanischen Patente zustehenden 

Rechte an deutsche Unternehmer weiterzugeben beabsichtige, soferne nicht bis morgen eine 

Entscheidung über sein Offert getroffen werde. Redner erbitte sich die Ermächtigung, 

einvernehmlich mit dem Bundesministerium für Finanzen morgen eine prinzipielle 

Entscheidung über die vorliegenden Projekte fällen zu dürfen. 

B.-M. Dr. G r i m m verweist darauf, daß die Angelegenheit, falls sie erst nach 

Verabschiedung des Finanzgesetzes spruchreif würde, vor den Nationalrat werde gebracht 

werden müssen. 

B.-M. H e i n l erinnert daran, daß seitens der drei Parteien des Nationalrates ein 

Spezialkomitee eingesetzt worden sei, das sich mit diesen Fragen zu befassen habe. Die 

sozialdemokratische Partei sei grundsätzlich damit einverstanden, daß in der Frage der 

Verwertung der Industriewerke eine Lösung gefunden werde. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung mit der Maßgabe, daß die Angelegenheit 

unbeschadet der zu treffenden prinzipiellen Entscheidung noch dem Ministerrate zu 

unterbreiten sein wird. 
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51. 28/II.21. Mittwoch ½ 11 Uhr Grünberger zu 
Bundeskanzler. 51. 28.2.21 ¾ 10 Uhr Abends. 

1.) Guth Personal Haueis 
Regierungsrat. 
Genehmigt. 

Haueis: Guth Regierungsrat-Titel. 

2.) Heinl: Kommerzialräte. 
Genehmigt. 

Heinl: Kommerzialrat-Titel 

1>  
Pesta: Einhebung der Zuschlagsgebühren für 
Postsendungen. 
Geldentwertung.  
Genehmigt. 
Mayr: Nachträglich die Zustimmung. Kurt 
Grabmayr. Dank und Anerkennung. 

1) 
Pesta: Ermächtigung im Hauptausschuss 
Zuschlag zu Postgebühren beantragen zu dürfen. 
 
Angenommen. 
Mayr: Grabmayr. 
Angenommen. 

2> 
Wirtschaftlicher Wiederaufbau. 
Zugestimmt mit Ausnahme des Eckardt. 
Zustimmung des Handelsministers. 
Zugestimmt. 
Glanz: Hallier, Gosset, Miaketi. Besuch. Bitte 
gestellt, dass dann Reklamation an der 
Botschafts-Konferenz, so sollte sie informiert 
werden. Ich würde bitten, dass man sagt, es ist 
schon expediert. 
Warum die Regierung nicht ein Gesetz 
einbringt, das den Wehrmännern die 
Demonstration verbietet. Auch wegen 
Reduzierung der Wehrmacht auf 20000 Mann. 
Heinl: Man müsste doch einen Gesetz-Entwurf 
einbringen, der die Teilnahme an 
Demonstrationen [87] // 
in Dienstkleidung verbietet, aber in 
Dienstkleidung mit militärischen Signalen. Das 
ist doch ein starkes Stück. 
Glanz: Nach dem Wehrgesetz ist es nicht zu 
machen. Ohne Partei-Verhandlung ist es 
undurchsetzbar. 
Resch: Auch der Staatsangestellte, Post, 
Eisenbahn, demonstrieren in Dienstkleidung. 
Heinl: Aber der Polizeipräsident hat es sich 
verbeten. 
Mayr: Der Ministerrat kann da augenblicklich 
nicht viel machen. Es wäre bei den Parteien 
anzuregen. Wir müssen Hüter der Verfassung 
sein und wir müssen es den Parteien überlassen. 
Anregung: Bei den Parteien überlassen. 

2) 
Mayr: Wiederaufbau. Eckhart zurückgestellt. 
Darüber ist noch die Zustimmung des 
Handelsministers einzuholen. 
Angenommen. 
Glanz: Hallier, Gosset [...] Waren bei mir. 
Urgieren die Erfüllung der Forderungen. Note 
wegen Kriegsmaterial noch nicht appelliert. Bitte 
Reininghaus zusagen! Sie haben auch gesagt, 
dass man ein Gesetz einbringen sollte, wo es den 
Wehrmännern verboten wird, an 
Demonstrationen teilzunehmen. 
 
 
Heinl: Man sollte ein Gesetz einbringen, das 
ihnen die Teilnahme in Dienstkleidern verbietet. 
 
 
 
 
Glanz: Nach dem jetzigen Gesetz ist keine 
Handhabe. 
 
Resch: Wir können das gegenwärtig politisch 
nicht durchsetzen. Auch die Staatsangestellten, 
Post, Eisenbahn, demonstrieren immer in 
Dienstkleidern.  
Mayr: Der Ministerrat kann augenblicklich nicht 
viel machen. Es wäre Sache der Anregung der 
Parteien. Antrag mit Gesetzentwurf von den 
Parteien. 
Einverstanden. [93] // 

3> 3) 
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Glanz: Verhandlung mit den Arbeitern der 
Heeresverwaltung. 
Resch: Ich bin mit den Vorschlägen 
einverstanden. Gleichgestellt mit den 
Handelsangestellten. 
Fortsetzung folgt. 

Glanz: Abbau-Begünstigungen. 
Resch: Ich bin mit den … 
Die Abfertigung der Vertragsangestellten ist mit 
den Abfertigungen der Handelsangestellten 
gleichgestellt. 

4> 
Pesta: Eisenbahnanschlüsse mit 
Tschechoslowakei. 
Grundsatz über den abzuschließenden 
Staatsvertrag. Gmünd, Laa, Marchegg, 
Lundenburg, Oberhaid, Schattau, Summerau, 
Retz. Unser Vertreter in den Gemeinschafts-
Staaten.  
Mitteilung. Zur Kenntnis. 
Abbau hinsichtlich Beamten-Herabdrückung für 
Arbeiter. Ist aber nichts erreicht. 
Grimm: Arbeiter ist etwas ganz Neues, wir 
haben doch schon Arbeiter abgefertigt. Aber 
nicht mit so hohen Beträgen. Kann denn das die 
Regierung auf ohne gesetzlicher Grundlage und 
auf so lange Zeit? // 
Mayr: Es wäre nur festzustellen, welche Vorteile 
darin liegen, wenn man sie wegbringt. 
Grimm: Zunächst ist es jedenfalls vorteilhaft, 
aber bei den Bahnarbeitern? 
Pesta: Es wird nicht so viel zu bauen sein. 
Glanz: In concreto sehr nützlich. 
Grimm: Da nichts weiter zu erreichen ist, so 
muss ich zustimmen. 
Genehmigt. 

4) 
Pesta: Ergebnis der Verhandlungen in Prag 
bezeugen, dass Eisenbahnanschlüsse zwischen 
Österreich und der Tschechoslowakei - - - Zur 
Kenntnis genommen. 
Glanz: Es ist gelungen, bezüglich der 
Vertragsangestellten herabzudrücken, indem eine 
Parität mit den Handelsangestellten herzustellen. 
Bezüglich der Arbeiter ist es nicht gelungen. (Bis 
1914 zweifacher.) 
Resch: Die Arbeiter haben überhaupt keinen 
Anspruch auf Abfertigung. 
Grimm: Es waren schon Abfertigungen von 
Arbeitern bei [...]arbeiter-Abbau. 
Mayr: Es wäre nur festzustellen, welcher Vorteil 
für die Staatsfinanz. 
Grimm: Zunächst 7 bis 8 Milliarden gegen 50 
Milliarden. 
Glanz: Es kommt nur die Frage der 
Konkretisierung in Betracht. 
Grimm: Nachdem nichts weiter zu erreichen ist. 
Genehmigt. 

5> 
Grünberger: Getreidepreise für Vzano. 
Vollzugsanweisung, bezieht sich auf die beiden 
Getreidegesetze und Ermächtigungsgesetze. 
Wurde dem Hauptausschuss vorgelegt. Nun 
habe ich gefragt, ob die definitive Festsetzung 
auch vor Hauptausschuss, weil die 
ursprüngliche vor den Hauptausschuss gebracht 
wurde, sollen nun die Parteien aufmerksam 
gemacht werden; das ist politisch sehr 
bedeutsam. Ich möchte nicht die 
Verwaltungsordnung herausgeben, ohne sie in 
dieser Weise zu behandeln. Ich werde den 
Präsidenten des Nationalrates aufmerksam 
machen. 
Haueis: Landarbeiter-Verhandlung über die 
Löhne der … 
Mayr: Mittwoch ist Sitzung. 
 

5) 
Grünberger: Der Getreidepreis für 1920 ist in 
einer Vollzugsanweisung vorgesehen, die sich 
auf die beiden Getreidegesetze und das 
Ermächtigungsgesetz beruft. Aus letzterem 
Grunde wurde die Vollzugsanweisung dem 
Hauptausschuss vorgelegt. 
Nach Ansicht des Bundeskanzleramtes wäre es 
zweckmäßig, wenn man auch die neuen Preise 
vor den Hauptausschuss bringen würde, weil 
man auch die früher vorgelegt hat. Politisch sehr 
bedeutsam, weil die Parteien auf eine politische 
sehr umstrittene Frage aufmerksam gemacht 
werden. Bitte trotzdem um die Ermächtigung zur 
Vorlage an den Hauptausschuss. 
Haueis: Einverstanden. 
Heute sind die landwirtschaftlichen [...] bei mir 
gewesen und haben mitgeteilt, dass sie [...] bei 
den Verhandlungen.  
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Grünberger: Ein Teil der Agrarier meint, dass sie 
auf die Verlautbarung nicht warten können. Aber 
es ist noch nicht genehmigt, insbesondere der 
Finanzminister hat seine Genehmigung noch 
nicht erteilt hat [sic!]. Fink: Kombination von 
Brotauflage und Nachzahlung 10 Tage werden 
vergehen. Ich bitte Hauptausschuss einzuwirken 
auf die Agrarier. Es ist gleichgültig, ob 
Nachzahlung am 5. oder 7. März verlautbart.  
 
 
 
 
Mayr: Ich bin ersucht worden, den Grünberger 
in den Klub zu bitten für morgen. [88] //  

Grünberger: Ein gewisser Teil der Agrarier 
behauptet, dass sie auf die sofortige 
Verlautbarung der Nachzahlung nicht warten 
können. Sofort nicht möglich, weil noch hier 
nicht beschlossen. Die Anträge wurden im 
Ministerium noch genehmigt. Andererseits habe 
ich gehört, dass eine Idee noch behandelt wird, 
die Möglichkeit der Kombination der 
Brotauflage mit der Nachzahlung. Das ist noch 
nicht bereinigt. Zehn Tage werden noch dauern. 
Bitte um Einwirkung auf Agrarier, da die 
Nachzahlung rückwirkt, dass es // 
ganz gleichgültig ist, wann es verlautbart wird. 
Mayr: Grünberger soll morgen in Vorstand des 
christlichsozialen Klubs kommen. 

6>  
Grimm: Vorauszahlung von Obmänner-
Konferenz gewünscht. Soll der Gesetz-Entwurf 
die Zeit bis zur definitiven Regelung umfassen? 
(Ich möchte schon.) Aber damit binden wir uns. 
Ich kann die Bedeckung nicht sooft schaffen. Es 
ist nicht so einfach. Vor zehn Tagen kann ich es 
nicht einbringen. Und wenn wir es 
vorauszahlen, so habe ich keine Bedeckung. 
 
 
 
Gesetzentwurf: „In diesem Gesamtrahmen“ 
nicht höher sein darf als die den 
Bundesbahnangestellten gemachten 
Zugeständnisse. Damit bin ich gebunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayr: Wenn wir es aber nicht machen, dann 
laufen wir Gefahr, dass in aller nächster Zeit - - - 
Grimm: Ich kann es für Jänner, Feber, März 
einbringen, da habe ich die Bedeckung. Ich 
würde es, wenn der Ministerrat zustimmt, auf 
diese drei Monate abstellen. 
Mayr: Von Uebelhör ist mir mitgeteilt worden, 
dass wir es bis 15.3. hinausbringen werden. 
Gleichzeitig dem Nationalrats-Vorlagen, wie 
den Organisationen. 

6)  
Grimm: Von der Obmänner-Konferenz 
gewünschter Gesetzesentwurf wegen der 
Vorauszahlung. Hauptausschuss Zahlung von 
24.2. an Obmänner-Konferenz. Diese Konferenz 
hat beschlossen, die Regierung möge dem 
Nationalrat unverzüglich eine Gesetzesvorlage 
zu unterbreiten. 
Wenn das eine Vorauszahlung bis zur definitiven 
Regelung sein soll, so muss ich in der 
Begründung auch auf die Bedeckung Rücksicht 
nehmen. Ich kann die Bedeckung vorschlagen 
seit - - - 
„Gesetzentwurf wegen Gewährung von 
Vorauszahlungen den die Bundesangestellten auf 
Rechnung einer Bezugsregelung.“ 
Die Vorauszahlungen sind auf Rechnung einer 
Besoldungsordnung, die in ihrer materiellen 
Gesamterfordernis nicht höher sein dürfen, als 
die den Bundesbahnangestellten gemachten 
Zugeständnissen. 
Dadurch bin ich gebunden, im Minimalsatz für 
die Vorauszahlung. Ich müsste auch die 
Bedeckung in der Tasche haben. Und die habe 
ich nicht.  
Mayr: Wenn wir das nicht machen, so kommen 
in kürzester Zeit wieder die Verhandlungen. 
Grimm: Ich könnte die Vorauszahlung für Jänner, 
Februar und März einbringen. Da hätte ich die 
Bedeckung. Ich würde den Gesetzentwurf auf 
drei Monate abstellen. 
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Zustimmung bis Ende März. 
Pesta: Ich bin noch nicht sicher, ob die Tarif-
Erhöhung drei Milliarden ausreicht? Es ist nicht 
mehr als seinerzeit. Nicht lineare, sondern 
systematische Erhöhung. 
Genehmigt. 

 
Pesta: Ich muss also die drei Milliarden 
aufbringen, im Wege der Tarif-Erhöhung. Das 
Übrige bringt die Finanzverwaltung auf. 
 
Angenommen. 

7>  
3a. Resch: erläutert: Bemerke, dass 20.2.21 an 
die Handelskammern geschickt. 
Heinl: Ich kann nur wieder dagegen Stellung 
nehmen, dass der Termin für die 
Handelskammern zu kurz. Das Ministerium für 
soziale Verwaltung sollte dann doch den 
Kammern wirklich Gelegenheit geben, Stellung 
zu nehmen. Ich muss also bitten, 
zurückzustellen. 
Resch: Ich fürchte nur, das die Arbeiter mehr 
fordern, wenn sie es erfahren. 
Mayr: Ich habe auch eine Zuschrift erhalten, die 
sehr grob ist. // 
 
 
Mayr: Ich möchte nur nicht haben, dass die 
Handelskammern sich mit Recht beschweren. 
Resch: Wenn die Arbeiterkammern dazu 
Stellung nehmen, dann wird man 60.000 Kronen 
als Grundlage fordern. 
Heinl: Dieser Gefahr entgehen wir auch nicht, 
wenn wir es einbringen. 
Zurückgestellt. 
Bitte Schein(?). 

7) 3a. VI. Novelle zum 
Unfallversicherungsgesetz. 
Resch. 
Heinl: Ich muss dagegen Stellung nehmen, dass 
die Handels- und Gewerbekammern erst am 25. 
der Gesetz-Entwurf zugemittelt wurde. Die 
Kammern, die in den Ländern sich befinden, 
wollen in dieser kurzen Zeit nicht Stellung 
nehmen. Bitte, dass das Ministerium für soziale 
Verwaltung wirklich Gelegenheit gibt zur 
Stellungnahme. 
Beantragen, das der Gesetz-Entwurf bis zum 
Einlangen der Äußerungen der Kammern 
zurückgestellt wird. 
Resch: Auch meine Vormerkungen und der Akt 
am 20. abgefertigt. 
Mayr: Die Klagen der Kammern sind sehr heftig 
geworden, dass sie nicht gefragt werden. // 
Resch: Wenn ich den Gesetz-Entwurf auch den 
Arbeiterkammern vorlegen muss, so werden die 
48.000 Kronen nicht durchgehen. 
 
 
Einverstanden, dass der Gesetz-Entwurf 
vorläufig zurückgestellt wird. 

8> 
 
 
Grimm: Artikel 1: letzter Absatz zu streichen. 
Resch: Einverstanden. Österreicher im Ausland 
bekommen den Unterhaltsbetrag in 
österreichischer Währung.  
So genehmigt. 

8) 3b 
2. Unterhaltsbeitrags-Novelle. 
Resch: 
Grimm: Im Artikel 1 wäre der letzte Satz zu 
streichen. Die Ausländer hätten in 
österreichischen Kronen. 
 
Resch: Einverstanden. 

Glanz 4a 
Zurückgestellt. 

Glanz: 4a) 
Zurückgestellt. 

9>  
4b genehmigt. 
4c genehmigt. 
4d genehmigt. 
 
4f zurückgestellt. 
4g Trennung Hallstadt – Obertraun genehmigt. 

9) 
4b) Angenommen. 
4c) Angenommen. 
4d) Angenommen. 
4e) Angenommen. 
4f) Zurückgestellt. 
4g) Angenommen. 

10> 5.) Sauterner Mure. Es wäre also 10) 5) Haueis. 
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beizutreten. 
Genehmigt. 

 
Angenommen. 

11>  
6.) 
Genehmigt. 

11) 6) 
Breisky. 
Angenommen. 

12>  
Grimm: II. Nachtrag zum 
Bundesverfassungsgesetz 1920/21. 
Der Finanzreferent Gürtler hat Verhandlungen 
gepflogen mit den Parteien auf Erhöhung 
gewisser [89] //  
Einnahmeposten. Resolution: 12 neue Ausgabe-
Posten. Man hätte daher in Form von 
Überschreitung respektieren(?), aber speziell die 
Sozialdemokraten haben Wert darauf gelegt, das 
schon im Finanzgesetz zur Durchführung 
gelangen soll. Es müsste daher rasch ein II. 
Nachtrag zum Bundesgesetz vorgelegt werden. 
Es handelt sich nur um die Einstellung der 
Mehrerfordernis 10,5 Millionen. 
Gewerbeärzte. 
Genehmigt. 

12) II. Nachtrag zum Finanzgesetz. 
Grimm: Gürtler hat Verhandlungen gepflogen 
wegen Berücksichtigung der während der 
Beratung des Finanzausschusses gefaßten 
Beschlüsse wegen Einnahmen-Erhöhungen. Es 
sind 12 Resolutionen gefasst worden, welche 
zum Teil im I. Nachtrag berücksichtigt, zum Teil 
aber nicht berücksichtigt werden konnten, weil 
schon in Druck gelegt. Die Sozialdemokraten 
haben Wert darauf gelegt, dass diese Beschlüsse 
schon im Finanzgesetz berücksichtigt werden. Es 
handelt sich nur um die Einstellung der 
Mehrerfordernis der im I. Nachtrag noch nicht 
berücksichtigten Budgetleistungen des 
Finanzausschusses. 
 
Angenommen. 

13> Abrechnungsamt. Leydet. 
 
 
 
Genehmigt. 

13) 
Grimm: Abrechnungsamt 
Abkommen über die Vorkriegsschuld mit Elsaß-
Lothringen. 
Angenommen. 

Titulierungen und Charakterisierungen. 
Bis zur 7. Regierungsklausur, einschließlich den 
Beamten der 7. Regierungsklausur, ermächtigen 
das Finanzministerium, Antrag an Präsidenten 
durch das Bundeskanzleramt, nur für diese 
Ausnahmsfälle.  
Keine Einwendungen. 

Grimm: Es wird jetzt voraussichtlich mit 
Rücksicht auf die letzten Richtlinien eine 
Finanznovelle von Titulierungen und 
Charakterisierungen vorgenommen werden. Es 
scheint wegen Entlastung des 
Bundespräsidenten, dass der Bundespräsident zu 
Titulierungen bis zur VII. Regierungsklausur 
ermächtigt. 
Seitens des Bundeskanzleramtes im Auftrag des 
Ministerrats. 
Bundeskanzleramt wies an Beamte der VIII. 
Regierungsklausur. Also auch der Titel der VI. 
Angenommen. 

14>  Jäckl 
Mayr: Fuhrwerksbetrieb: An Handelsamt. 
Finanz- und [...] Ausschuss 
Kuratorium selbst war in der Lage, Schluss zu 
fassen. 
Heinl: Ich erlaube mir die Bemerkung meines 
Ressort zur Kenntnis zu bringen. Vollzug(?) 
21.5.20. Gegen die erste Ausscheidung kein 
Einspruch. // 

14) 
2) Mayr Kriegsgeschädigten-Fonds. <...> 
 
 
 
Heinl: <...> 
Außerdem: Es wird selbstverständlich notwendig 
sein, entsprechend dem [...]maligen Beschluss 
mit den beteiligten Ressorts, insbesondere 
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Es wird notwendig sein, auch mit Heerwesen zu 
verhandeln wegen Vereinigung der beiden 
Fuhrwerksbetriebe. Vereinheitlichung der beiden 
Betriebe. 
Breisky: Es hat sich herausgestellt, dass der 
Fuhrwerksbetrieb ein Bedürfnis für staatliche 
Zwecke bedeutet. Wir können jetzt dieses 
staatliche Bedürfnis nicht vernachlässigen. 
 
 
Mayr: Es handelt sich - - - das 
Bundeskanzleramt hat - - - Ob es praktisch 
wertvoll ist, das hat der Ministerrat nicht zu 
entscheiden. Darum habe ich auch den Harpner 
nicht eingeladen. Wir kennen seine Argumente. 
Jöckl: Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich möchte 
nur hinzufügen, dass durch den seinerzeitigen 
Kabinettsrats-Beschluss einseitige, subjektive 
Rechte geschaffen worden sind, die einseitig 
nicht abgeändert werden können. 
Resch: Es wäre ja praktisch, aber juristisch ist es 
wohl nicht zu machen. Es ist ein etwas unreelles 
Vorgehen, wenn man es ganz praktisch nehme. 
 
 
 
 
Heinl: Es ist eine kleine Verwechslung mit dem 
Radetzkymarsch dabei. Pferde(?) 
herauszunehmen, war beschlossen. Bei der 
Auswahl sollte im Einvernehmen vorgegangen 
werden zwischen den staatlichen Stellen. Nun 
hat sich praktisch gezeigt, dass es 
unzweckmäßig, diese Fuhrwerksbetriebe 
aufzulassen. Was den Standpunkt anbelangt des 
Bundeskanzlers wurde sich stellt(?) Es wäre 
praktisch unmöglich, denn wenn gar keine 
Kriegsgeschädigten mehr sind, noch etwas 
auszuscheiden.  
 
 
 
 
 
 
 
Grimm: Wir werden ja den Feind nicht 
umbringen, aber es können doch Gründe sein, 
früh etwas auszuscheiden, oder aus zwingenden 
Gründen etwas auszuscheiden. Ich bin der 
Ansicht des Bundesministers Heinl. Mayr: Ist es 

Heerwesen, das Einvernehmen zu pflegen, damit 
beide Betriebe vereinigt werden. Ich möchte 
dringend bitten, bei dem ursprünglichen 
Beschluss zu bleiben. [95] // 
Breisky. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, 
dass Fuhrwerksbetriebe Bedürfnis für staatliche 
Zwecke. Wir können nicht deshalb, weil wir 
früher nicht den ganzen Fuhrwerksbetrieb 
ausgeschieden haben, jetzt auf den Standpunkt 
stellen, dass kein Bedarf vorhanden ist. 
Mayr: Das Bundeskanzleramt hat die 
Möglichkeit offen gelassen, dem Ersuchen Folge 
zu geben. Der Ministerrat soll entscheiden, ob es 
praktisch ist.  
 
Jöckl: Ich möchte nur darauf aufmerksam 
machen, dass nach jener Rechtsauffassung durch 
den seinerzeitigen Kabinetts-Beschluss 
subjektive Rechte geschaffen wurden zugunsten 
des Kriegsgeschädigen-Fonds, die einseitig nicht 
abgeändert werden können. 
Resch: Ich glaube, Heinl hat Recht, wenn er es 
von praktischem Gesichtspunkt betrachtet. Vom 
Rechtsstandpunkt betrachtet sollten wir Es geht 
aber nicht an, dass, wenn man einmal 
ausgeschieden hat, dann Stück für Stück alles 
nachträglich wegnehmen. 
Heinl: Es wurde im ursprünglichen Ministerrats-
Beschluss festgehalten, dass Polizei und 
Heerwesen das Recht haben, die für sich 
notwendigen Bestände herauszunehmen und das 
Übrige gehört dem Ministerrats-Beschluss. 
Jöckl: Bei der Auswahl musste aber im 
Einvernehmen zwischen den staatlichen Stellen 
und dem Kriegsgeschädigten-Fonds … 
Heinl: Es wurde aber festgelegt, dass ein 
Großteil dem Staat zufallen soll. Es hat sich nur 
praktisch als notwendig erwiesen /: [...] 
Transport, [...] Beförderung :/ und auch aus den 
vorgetragenen jüdischen(???) Gründen so 
vorzugehen, wie ich es vorgetragen habe. Wir 
könnten bei Anerkennung des Standpunkts des 
Bundeskanzleramts auch zuver[...] mehr 
ausscheiden, wenn es überhaupt keine Invaliden 
mehr gibt. 
Grimm: Schließe mich Heinl an. Das Gesetz 
betrifft keine Handhabe, dass wir keine weiteren 
Ausscheidungen vornehmen können. Es können 
sich zwingende staatliche Gründe ergeben, eine 
Ausscheidung vorzunehmen. 
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nicht rationeller, die Betriebe zu vereinigen? 
Heinl: Die Einheitlichkeit des 
Fuhrwerksbetriebs ist notwendig. 
 
 
 
 
 
Glanz: Ich setze voraus, dass auch die Interessen 
von Heereswesen und Polizei gewahrt sind. [90] 
// 
Der Rechtsanspruch ist nur ein scheinbarer. 
 
Paltauf: Nachdem die Gutachten meiner 
Abteilung für - - - Ich möchte also auch meinen, 
das keine Verletzung stattgefunden hat. 
 
 
 
 
 
Jäckl: Aber muss durch etwas anders aufgebaut, 
weil davon die Rede war, dass einvernehmlich 
vorgegangen werden soll. Die Zugehörigkeit 
war bis jetzt in einem Einvernehmen gepflogen 
worden.  
Breisky: Wenn kein Einvernehmen hergestellt 
werden kann, dann entscheidet doch die 
Regierung. Also kommen wir zu [...] Ergebnis. 
Die Aufgaben sind außerordentlich. Für eine 
Vorstellung der Oper 20000 Kronen für 
Fuhrwerk, wenn es gemietet ist. 
 
Jäckl: Auch für die Hofärar-Theater ist 
Kriegsgeschädigten-Fonds die Verpflichtung 
auferlegt worden,  seine Fuhrwerke heranziehen 
zu lassen.  
Mayr: Soll man den Hauptausschuss noch 
anhören? 
Resch: Ich halte das Gutachten des 
Kriegsgeschädigten-Fonds und der 
Bundesamtskanzlei für das richtige. 
Jäckl: Hofärar und gebundenes Vermögen. 
Glanz: Der Betrieb würde auch beim 
Kriegsgeschädigten-Fonds nicht aktiv werden. 
Ich wäre dafür, dass Antrag Heinl angenommen 
wird. 
Breisky: Der Betrieb ist sicher als aktiv 
anzusehen. 
 
Heinl: Vielleicht kann man das so konstruieren, 

 
 
Heinl: Es soll ja natürlich mit der Zustimmung 
der Staatsverwaltung der Kriegsgeschädigten-
Fonds das herausnehmen, was er braucht. Aber 
die Einheitlichkeit des Fuhrwerksbetriebs muss 
im staatlichen Interesse gemacht werden. 
Grimm: Der Kriegsgeschädigten-Fonds soll es 
nicht als gebundenes Vermögen haben. 
Glanz: Ich setze voraus, dass bei Lösung Heinl 
die Interessen der Polizei und des Heereswesens 
berücksichtigt werden. Unter dieser 
Voraussetzung schließe ich mich auch Heinl an. 
// 
Paltauf: Ein Recht des Kriegsgeschädigten-
Fonds scheint mir nicht verletzt zu sein. 
Auch nach dem Beschluss des Ministerrats von 
4.1. verbleibt ja dem Kriegsgeschädigten-Fonds 
ein Teil des Fuhrwerksbetriebs. Nachdem das 
nicht zeitbegrenzt war, so wird ja durch diese 
weitere Ausscheidung kein Recht des 
Kriegsgeschädigten-Fonds verletzt.  
Jäckl: Es musste aber doch nach dem 
Ministerrats-Beschluss das Einvernehmen mit 
dem Kriegsgeschädigten-Fonds. 
 
Breisky: Wie stellt sich die Sache, wenn kein 
Einvernehmen mit dem Kriegsgeschädigten-
Fonds erzielt wird? Dann entscheidet ja doch die 
Regierung selbständig. 
Wenn nicht die staatlichen Fuhrwerksbetriebe in 
Anspruch genommen werden, so kostet eine 
Vorstellung in der Oper 20.000 Kronen. 
Jäckl: Dem Kriegsgeschädigten-Fonds ist die 
Verpflichtung auferlegt, wenn es notwendig ist, 
sein Militär zur Verfügung zu stellen. 
Mayr: Praktisch scheint es mir besser, wenn der 
ganze Wagenpark in einer Hand bleibt. 
Resch: Ich muss ressortmäßig auf dem 
Standpunkt stehen, dass der Kriegsgeschädigten-
Fonds nicht geschädigt wird. Ich halte das 
Gutachten des Bundeskanzleramts für das 
richtige. Bitte, das zu Protokoll zu nehmen. 
Glanz: Ich glaube nicht, dass der 
Kriegsgeschädigten-Fonds [...] [...]  
Breisky: Der Fuhrwerksbetrieb beim 
Kriegsgeschädigten-Fonds ist nach meinen 
Informationen aktiv, da er recht gut geführt ist. 
Heinl: Vielleicht kann man so konstruieren, dass 
man den eventuellen Reingewinn dem Fonds 
abführt.  
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dass der eventuelle Reingewinn dem 
Kriegsgeschädigten-Fonds zufällt. 
Grimm: Das wäre sehr bedenklich. Denn 
Subventionen sind ausgeschlossen. 
Resch und Pesta halten dafür, dass Harpner 
Recht hat. // 
Mayr: Was wird werden, wenn wir unsere 
Aktien an die Reparations-Kommission 
verpfänden sollen? 
 
Jäckl: Es [ist] im September eine Note der 
Reparations-Kommission an die Regierung 
ergangen, dass bei  Verpfändung - - - die 
Zustimmung der Reparations-Kommission 
eingeholt werden soll. Der Entwurf müsste eine 
Bestimmung enthalten, dass die seit 3.11.18 
erfolgten Veräußerungen der Reparations-
Kommission vorgelegt werden müssen. 
 
 
 
 
Breisky: Wenn die Bedenken des Resch einen 
starken Widerhall in der Öffentlichkeit finden, 
könnte man nicht sagen, wir werden nicht weiter 
ausscheiden, aber diesen Betrieb brauchen wir. 
Wie lösen also? Auf Basis des kapitalistischen 
Reinertrags (auf drei Jahre). Das wäre sehr 
bedenklich. Den Kriegsgeschädigten-Fonds 
halte ich für einen nicht zu verzeihenden 
Beschluss des Ministerrates und der 
Nationalversammlung. Die staatsfinanziellen 
Folgen muss man jetzt abwehren. 
Resch: Ich bin einverstanden mit dem Vorschlag 
des Breisky. 
Mayr: Soll man nicht wenigstens verhandeln? 
Dann wird man allerdings den Beschluss 
preisen. 
Grimm: Wenn man ablöst, dann nur beschränkt 
auf die Fuhrwerksbetriebe. 
Resch: Für mich ist das eine prinzipielle Frage. 
Die Fuhrwerksbetriebe spielten keine Rolle. 
Grimm: Solange die Regierung nicht zugreift, 
geschieht ihnen doch nichts. 
 
 
 
 
 
 
 

Grimm: Das kommt einer Situation gleich, die 
ausdrücklich ausgeschlossen ist. Schwer [...]  
Mayr: Alle sind einverstanden, nur Resch nicht. 
Pesta: Auch ich schließe mich Resch an. 
Mayr: Es könnte auch die Frage auftauchen, wie 
steht es mit dem Fonds überhaupt gegenüber der 
Verpfändung unserer Aktien an die Reparations-
Kommission. 
Grimm: Heute würde sie ohne weiters darauf 
greifen. 
Jäckl: Es ist im Jänner eine Note der 
Reparations-Kommission an die Regierung 
ergangen, wo verlangt wird, dass zu 
Veräußerungen des Staates, das Land und die 
Gemeinde die Zustimmung der Reparations-
Kommission einzuholen ist. In den letzten Tagen 
wurde an einem Entwurf. [96] // 
gearbeitet. Das würde die ganze 
Kriegsgeschädigten-Fonds-Angelegenheit über 
den Haufen zu [sic!] werfen. 
Mayr: Es besteht wohl keine Notwendigkeit, 
einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen. 
Breisky: Könnte man nicht diese Bedenken, die 
Resch vorgebracht hat, einen starken Widerhall 
in der Öffentlichkeit finden, würde sich damit 
abfinden, dass man prinzipiell nicht weiter 
ausscheidet. Wir brauchen aber diese 
Fuhrwerksbetriebe, sind bereit diese 
Fuhrwerksbetriebe abzulösen mit Kapitals[...] 
des Reinertrags der nächsten drei Jahre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grimm: Da kommen wir dazu, dass, wenn wir 
aus zwingenden staatlichen Gründen ein nicht 
gebundenes Vermögen brauchen, es ihm ablösen 
müssen. Ich halte den Kriegsgeschädigten-Fonds 
für einen nicht zu verzeihenden Beschluss des 
Ministerrats und des Nationalrats. Es müssen 
daher die finanziellen Folgen von 
Finanzministerium abgewartet werden. 
Mayr: Vielleicht könnte man mit dem 
Kriegsgeschädigten-Fonds verhandeln auf 
Grundlage des Antrags Breisky. 
Grimm: Das müsste aber auf den 
Fuhrwerksbetrieb beschränkt werden. Ohne der 
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Mayr: Wenn man aber beschließt, dass kein 
Beschluss mehr gefasst wird ohne 
Einvernehmen, dann werden auch Resch und 
Pesta einverstanden sein.  
Genereller Beschluss: Der Ministerrat 
beabsichtigt nicht, in Zukunft etwas in Anspruch 
zu nehmen, ohne Einvernahme mit dem Fond, 
der dagegen Wagen-Fuhrwerksbetrieb aufrecht 
bleibt. 
Genehmigt. [91] // 
Glanz: Wegen Wahrung der Interessen mit 
Heeresamt und Polizei wird das Einvernehmen 
noch gepflogen werden. 
 
Zugestimmt. 
II. Punkt. 
Grimm: Wenn wir diesen Beschluss fassen, so 
würden wir jede Ingerenz aus der Hand geben, 
die nach § 13 Fondgesetz direkt eingeräumt. 
Ministerrats-Beschluss 29.9.20. Lange und 
heftige Debatte. Haueis und Kienberger haben 
damals erklärt … Eine Veränderung des 
Fondsvermögens wird ohne Zustimmung der 
Regierung nicht stattfinden. Reinvermögen. Aus 
diesen beiden Bestimmungen ergibt sich, dass - 
- - Einmütige Ansicht: Die Staatsregierung 
könne sich nicht begeben(?) des Rechts, 
Einfluss zu nehmen auf das Fondsvermögen. 
Vielleicht kann sich der Fonds zu 
Verschleuderung hinreißen lassen. 
Erleichterungen für den Fond könnten wir ja 
zugestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Beispiel: - - - sind an die Zustimmung des 
Finanzministers gebunden. Doch können … 
Ferner würden wir empfehlen, dass dem Staat 
ein Vorkaufsrecht eingeräumt wird. Das wäre 
eine Sicherung. Ich möchte diesen Vorschlag 
unter[breiten]. 

prinzipiellen Frage dadurch vorzugreifen. 
Resch: Ich spreche nur von der prinzipiellen 
Frage. Wenn man das zugibt, so wird der 
Kriegsgeschädigten-Fonds vielleicht den 
Fuhrwerksbetrieb sich ablösen lassen. 
Mayr: Man könnte beschließen, es wird kein 
solcher Beschluss mehr gefasst ohne 
Einvernehmen. Und bezüglich des 
Fuhrwerksbetriebs bleibt es beim alten 
Beschluss. 
Das Ministerium hätte beabsichtigt, ohne 
Einvernehmlichkeit mit den Kriegsgeschädigten-
Fonds weitere Ansprüche zu stellen, dass 
dagegen der Beschluss wegen Übernahme des 
ganzen Fuhrwerkbetriebs aufrecht bleibt.  
Glanz: Bezüglich der Wahrung der Interessen der 
anderen Ressort, insbesondere in der [Polizei] 
und Heereswesen, wird noch das Einvernehmen 
mit mir gepflogen. 
Angenommen. 
 
Grimm: Wenn dieser Beschluss im Sinne des 
Kriegsgeschädigten-Fonds gefasst würde, so 
würden wir jede Ingerenz aus der Hand geben 
über das Vermögen des Kriegsgeschädigten-
Fonds, die im § 13 sowohl der Regierung wie im 
Nationalrat gegeben ist. Ich erinnere an 
Beschluss von 29.9., wo das eine sehr heftige 
Debatte hervorgerufen hat. [...] seine 
Ausführungen und dem damaligen […] // 
Schon aus § 13 ist zu schließen, dass eine 
Veränderung des Fondsvermögens ohne 
Zustimmung der Regierung nicht erfolgen kann. 
Noch mehr aus der Bestimmung, dass nur das 
Reinvermögen den Kriegsgeschädigten zufällt. 
Der Ministerrat hat einmütig erklärt →  
Ich glaube, dass wir von diesem Beschluss im 
Prinzip nicht abgehen können. 
Wir müssen uns vor Verschleuderung des 
Vermögens unter dem Druck der Straße 
schützen. 
Gewisse Erleichterungen dem Fonds 
zuzugestehen, wären vertretbar. Zum Beispiel:  
< Voraussetzungen … erfolgen > 
Ferner würden wir vorschlagen, dass dem Staat 
ein Vorkaufsrecht eingeräumt wird, bezüglich der 
zur Veräußerung gelangenden beweglichen und 
unbeweglichen Sachen. 
Ich würde diesen Vorschlägen machen unter 
Aufrechterhaltung des prinzipiellen Standpunkts. 
Mayr: Mir schien, dass dieser Vorschlag schon 
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Mayr: Der Vorschlag des Finanzministers ist ein 
sehr weitgehendes Entgegenkommen. 
Resch: Ich bin sehr einverstanden. So wird man 
dem Fonds nicht erlauben, das zu veräußern. 
 
 
 
Jäckl: Ich habe hier meiner Rechtsauffassung 
Ausdruck verliehen. Mit schwerem Herzen die 
Bestrebung wegen Änderung des § 7 dürfte 
ihre(?) Resolution geführt. // 
Wenn also die Zusammensetzung des 
Kuratoriums nicht so bleibt, so würde natürlich 
die Situation sehr gefährlich. 
Mayr: Also Antrag des Finanzministers mit 
Zusatz Resch, dass jede Veräußerung über 
200000 dem Finanzminister zur Kenntnis zu 
bringen ist. 
Grimm: Noch einen Zusatz: Dass … 
 
Breisky: Es werden aber sehr oft Erlöse aus 
minder wichtigen Veräußerungen zur Deckung 
laufender Auslagen verwendet werden. 
Genehmigt ohne zweiten Zusatz. 

ein sehr weitgehendes Entgegenkommen wäre. 
Resch: Bin mit diesem Vorschlag sehr 
einverstanden. Ich würde noch weitergehen: Ich 
würde sage, wenn sie so etwas veräußern, so 
müssen sie das dem Finanzministerium zur 
Kenntnis bringen. 
Jäckl: Es besteht die Bestrebung, die 
Zusammensetzung des Kuratoriums zu ändern. 
Parität mit den Invaliden und den anderen 
Vertretern. 
Resch: Die Organisation der Invaliden hat 
denselben Wunsch ausgesprochen. Ich habe das 
für ausgeschlossen erklärt. 
 
# Vorschlag des Ministeriums für Finanzen, mit 
Zusatz Resch. 
 
 
# Zusatz Grimm: Der Erlös aus einer solchen 
Leistungs-Veräußerung ist fruchtbringend 
anzulegen. 
Breisky: Bedenken gegen letzten Zusatz, das 
geringe Erlöse vielleicht zur Deckung laufender 
Vermögen verwendet werden.  
# Ohne zweiten Zusatz Grimm. [97] //  

15> 
Mayr: Kronjuwelen. 
Leuthner. Prozess zu führen 7. Mai Ministerrat. 
Weisung, ob Prozess zu führen sei. 
Gutachten des VGD  
Nach meinem Gefühl sollten wir uns im 
Anschluss und vor der Nationalratssitzung auch 
vertreten. Der Erfolg des Prozesses wäre sehr 
strittig. 
 
 
Breisky:  Die Rechtslage ist so, dass wir nichts 
aufstocken wollen. Dass aber ein Teil der 
Kronjuwelen vom Haus Medici stammt, sollte 
man durch ein Gutachten der Finanzprokuratur 
einholen. 
Mayr: Beschluss Gutachten des VGD. Und 
Gutachten der Finanzprokuratur. 
 
 
Jäckl: Resolution des Finanzausschusses sollte 
nicht ein Fakultätsgutachten ange[...] . 
Mayr: Genehmigt. 
 
 

15) 
Mayr: Bei der Beratung des Budgets sind auch 
die Kosten der Prozessführung um die 
Kronjuwelen aufgeworfen worden. 
< … > 
Ich glaube, dass wir uns dieser Äußerung 
anschließen sollten, und gegenüber allfälligem 
Wunsch und Forderungen des Nationalrats auch 
diese Auffassung zu vertreten. Es hat wenig 
Sinn, diesen Prozess einzusteigen, bei dem der 
Erfolg sehr strittig ist. 
Breisky: Ich glaube auch, dass die Rechtslage so 
ist, dass wir hier keine Chancen haben. [...] sollte 
man, dass wahrscheinlich Ansprüche von Italien 
gestellt werden, dass wir uns ein Gutachten noch 
der Finanzprokuratur einholen. 
Antrag: Mayr: Der Ministerrat schließt sich dem 
vorliegenden Gutachten, und zur 
Vervollständigung des materiellen, noch ein 
Gutachten der Finanzprokuratur einholen. 
Jäckl: Auch was die Prozessführung um die 
Kronjuwelen, liegt eine Resolution des 
Finanzausschusses vor. Vielleicht aus politischen 
Gründen notwendig, dass man sich noch stärker 
direkt(?) als durch Gutachten der 
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Grimm: Gold[...]ien für 140 Personen. Was ist 
damit geschehen? [92]  // 
 
Dafür ist Beck verantwortlich. Finanzminister 
wird dem nachgehen. 

Finanzprokuratur, eventuell durch 
Fakultätsgutachten. 
Mayr: Das sollte man ja im Weiteren verfolgen, 
wenn die Resolution noch weiter verfolgt werden 
[…]. 
Angenommen. 
Grimm: Mir wurde von Gold[...]ien des Kaisers 
für 140 Personen gesprochen. Wohin ist dieses 
Gold[...] gekommen? 
Beck soll Auskunft geben. Finanzminister wird 
das fordern. 

16> Ermächtigung, dass ich morgen mit 
Finanzminister. Entscheidung über 
Industriewerk Fischamend zu treffen. Kranz will 
Linotyp an die Deutschen abtreten. Morgen 
muss also Entscheidung getroffen werden. 
Skoda, Wetzler oder Kranz. Für welches Prinzip 
wir uns entscheiden. 
 
 
 
 
Grimm: Ich halte es für jetzt nicht unbedenklich, 
wenn wir irgendein Offert akzeptieren, denn wir 
müssen vor die Nationalräte gehen. 
 
 
 
 
Heinl: Aus den drei Parteien ist ein heute 
Spezialkomitee eingesetzt worden. Wir können 
morgen also eine Entscheidung treffen. Die 
Sozialdemokraten waren damit einverstanden. 
Wenn die Möglichkeit vorhanden, 
abzuschließen, erteilt der Ministerrat 
Zustimmung. Es kommt noch in den 
Kabinettsrat. 

16) 
Heinl: Bitte um Ermächtigung, dass ich morgen 
mit Finanzminister vorbehaltlich nachträglich 
Genehmigung des Ministerrats eine 
Entscheidung über Fischamend treffe. Weil 
Kranz, wenn er morgen keine Entscheidung 
bekommt, dass Linotyp-Patent den Deutschen 
übergibt. 
Entscheidung zwischen Offert Skoda-Wetzler 
oder Kranz. Für welches Projekt wir uns im 
Prinzip entscheiden. 
Grimm: Ich halte es jetzt für nicht unbedenklich, 
wenn wir heute irgendein Offert wegen Kranz 
akzeptieren, da wir doch an den Nationalrat 
gehen müssen, aufgrund Beschluss des 
Finanzausschusses. Es ist ein Spezialkomitee aus 
allen drei Parteien zusammengesetzt, dem die 
Sache vorzulegen ist.  
Heinl: Dieser Beschluss ist ja noch nicht 
angenommen im Nationalrat, weil der Beschluss 
doch in das noch nicht angenommene 
Finanzgesetz auf genommen ist. 
Angenommen. 
Es kommt ja noch in den Ministerrat. 

 12 Uhr Freitag 3 Uhr [...] im Parlament [98] // 
 Der Hauptausschuss hat in der Sitzung von 25.2. 

die von der Regierung im Ministerrat von 19.2. 
vor Mitgliedern, die Genehmigung des 
Hauptausschusses in Aussicht genommenen 
Vorauszahlung von höchstens 2900 Kronen, auf 
Rechnung der zu gewärtigenden Bezugs-
Regelung, die nicht nur auf Abteilungs-Gruppen 
auf gebauten Ausschusses unterstellten 
Bundesangestellten nicht genehmigt, sondern 
diese Angelegenheit an eine nach der Sitzung des 
Hauptausschusses zusammengetretene 
Ordnungskonferenz verwiesen. Diese Konferenz 
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hat beschlossen < … > 
Im Hinblick auf die erreichten Bestimmungen 
unter den Bundesangestellten, die die schärfsten 
Kampfmittel anzuwenden begannen, hatte die 
Regierung in Angleichung der nachträglichen 
gesetzlichen Genehmigung diese Vorauszahlung 
flüssig machen lassen. 
Da die bevorstehende Betragserhöhung, 
hinsichtlich der die Verhinderungen mit den 
Vertretern der Bundesangestellten eingeleitet 
sind, in der für die Bundesangestellten in 
Aussicht genommene Besoldungs-Ordnung 
endgültig festgesetzt werden soll, wo sich die 
Notwendigkeit zur Auszahlung einer 
Vorauszahlung auf diese Regelung auch im 
Monate März und im Hinblick der 
Schwierigkeiten der Durchführung, der die 
erhöhten Betragssätze enthaltenden Besoldungs-
Ordnung auch noch im Monate April 1921 
liegen. 
Um eine neuerliche Einholung einer gesetzlichen 
Ermächtigung für diesen Fall zu vermeiden, 
enthält der vorgelegte Gesetzesentwurf eine 
allgemeine auch für die Zukunft. 
Antrag: Der Minister will den Bundesminister 
für Finanzen ermächtigen, den vorliegenden 
Gesetz-Entwurf im Nationalrat einzubringen. 
„Die Bundesregierung wir ermächtigt, den 
Bundesangestellten, deren Bezüge ... [99] // 

 
 




























































































































































































